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Beschluß des Nationalrates vom 1 7. Juli 1959: 
Deklaration über den provisorischen Beitritt 

Eingebracht wurde 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft zum Anfrage der Bundesräte 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen 
(GATT) 
Berichterstatter: R ö m e r  (S. 351 8) 
kein Einspruch (S. 3519) 

F a c h l e u t n e r, App e l  und Genossen an den 
Bundesminister für Finanzen, betreffend den 
Bundeszuschuß zur Fördertmg der Behebung 
von Hochwasserschäden (1 07jJ-BRj59) 

Beginn der Si tzung: 9 Uhr 

Vorsitzender Skritek: Hohes Haus! Ich 
e r ö f f n e  die 147. Sitzung des Bundesrates. 

Ich begrüße die erschienenen Mitglieder 
der Bund_esregierung, an ihrer Spitze den 
Herrn Bundeskanzler. (Lebhafter allgemeiner 
Beifall.) 

Das P r o  t 0 k o l l der letzten Sitzung vom 
25. Juni 1959 ist zur Einsicht aufgelegen, 
unbeanständet gebliebElll und gilt daher als 
g e n e h m i g t. 

E n t s c h u l d i g t  für die heutige Sitzung 
haben �ich die Bundesräte Dr. h. c. Machold, 
Franziska Krämer und Vögel. 

Hohes Haus! Mit 1 .  Juli ist der Vorsitz 
an das Bundesland Wien übergegangen. Von 
diesem Bundesland an erster Stelle in den 
Bundesrat entsandt, habe ich die Ehre, den 
Vorsitz im zweiten Halbjahr 1959 im Bundes­
rate zu übernehmen. Ich werde bestrebt sein, 
gleich meinem Vorgänger dieses hohe Amt 
unparteüsch, nur nach sachlichen Gesichts­
punkten zu führen. Ich bitte Sie alle, mich in 
diesem meinem Bestreben zu unterstützen. 

Ich möchte aber die Gelegenheit nicht 
vorübergehen lassen, bei diesem Anlasse 
meinem Vorgänger im Amte, Herrn Bundesrat 
Vögel, im Namen des Hohen Hauses für seine 
gewissenhafte und objektive Amtsführung 
herzliehst zu danken. (Allgemeiner Beifall.) 

1. Punkt: Angelobung der neuen Mitglieder des -
Bundesrates 

Vorsitzender: Erster Punkt der T a g  e s  0 I' d­
n u n  g ist die Angelo bung der neuen Mitglieder 
der Bundesregierung. 

Frau Bundesrat Hella Hanzlik hat auf ihr 
Bundesratsmandat verzichtet. Der Wiener 
Landtag hat in seiner Sitzung vom 26. Juni 
1 959 Herrn Josef Kratky und Frau Dr. Hertha 

. Firnberg neu in den Bundesrat entsandt. 
Seitens des Präsidiums des Tiroler Landtages 

wird mitgeteilt, daß Dr. Franz Weber vom 
Tiroler Landtag in seiner Sitzung vom 26. Juni 
1 959 in den. B.undesrat gewählt worden ist. 

Schließlich hat das Präsidium des Salz­
burger Landtages mitgeteilt, daß in der 
Landtagssitzung vom 2. Juli 1959 folgende 
Bundesräte gewählt worden sind: Friedrich 
Gugg, Hermann Rainer, Ernst Hallinger. 

Die genannten neuen Bundesräte sind 
im Hause erschienen. Ich werde daher so-

gleich ihre Angelobung vornehmen. Nach 
Verlesung der Gelöbnisformel durch den 
Schriftführer werden über Namensaufruf die 
Bundesräte das Gelöbnis mit den Worten "Ich 
gelobe" zu leisten haben. 

Ich bitte den Schriftführer, Herrn Bundes­
rat Gabriele, um die Verlesung der Gelöbnis­
formel und anschließend um den Namensaufruf. 

Schriftführer G a b  r i e l everliest die Gelöbnis­
formel. - Nach Namensaufruf leisten die 
nachstehend angeführten Bundesräte die A ngelo­
bung mit den Worten "Ich gelobe": 

Firnberg Hertha, Dr. 
Gugg Friedrich 
Hallinger Ernst 
Kratky J osef 
Rainer Harmann 
Weber Franz, Dr. 

Vorsitzender: Ich begrüße die neu ent­
sandten Bundesräte auf das herzlichste in 
unserer Mitte. 

Ich bitte nunmehr den Herrn Schriftführer, 
zwei Schreiben des Herrn Bundeskanzlers zu 
verlesen. 

Schriftführer Gabriele: 

"An den Herrn Vorsitzenden des Bundes­
rates. 

Ich beehre mich, die Mitteilung zu machen, 
daß der Herr Bundespräsident mit Entschlie­
ßung vom 16. Juli 1959 die mit der Fortfuh­
rung der Geschäfte betrauten Mitglieder der 
Bundesregierung ihres Amtes enthoben hat. 

Julius Raab" 

"An den Herrn Vorsitzenden des Bundes­
rates. 

Ich beehre mich, die Mitteilung zu machen, 
daß der Herr Bundespräsident mit Ent­
schließung vom 16. Juli 1 959 gemäß Artikel 70 
Absatz 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929 mich zum Bundes­
kanzler ernannt hat. 

Weiters hat der Herr Bundespräsident über 
meinen Vorschlag ernannt: 

Gemäß Artikel 70 Absatz 1 des Bundes­
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 

den Abgeordneten zum Nationalrat DDr. 
Bruno Pittermann zum Vizekanzler , 

den Amtsführenden Stadtrat der Stadt Wien 
Josef Afritsch zum Bundesminister für Inneres, 
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den Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Otto 
Tschadek zum Bundesminister für Justiz, 

den Ministerialrat im Bundesministerium für 
Unterricht Dr. Heinrich Drimmel zum Bundes­
minister für Unterricht, 

den Abgeordneten zum Nationalrat Anton 
Proksch zum Bundesminister für soziale Ver­
waltung, 

den Stellvertretenden Generalsekretär der 
Bundeswirtschaftskammer Dr. Reihhard 
Kamitz zum Bundesminister für Finanzen, 

den Abgeordneten zum Nationalrat 
Dipl.-Ing. Eduard Hartmann zum Bundes­
minister für Land- und Forstwirtschaft, 

den Abgeordneten zum Nationalrat Dr. 
Fritz Bock zum Bundesminister für Handel 
und Wiederaufbau, 

den Abgeordneten zum Nationalrat 
Dipl.-Ing. Karl Waldbrunner zum Bundes­
minister für Verkehr und Elektrizitätswirt­
schaft, 

den Abgeordneten zum Nationalrat Ferdi­
nand Graf zum Bundesminister für Landes­
verteidigung ; 

gemäß Artikel 70 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 77 Absatz 3 des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 

den Abgeordneten zum· Nationalrat Doktor 
Bruno Kreisky zum Bundesminister für die 
Auswärtigen Angelegenheiten und ihm die 
sachliche Leitung dieser Angelegenheiten unbe­
schadet des Fortbestandes ihrer Zugehörigkeit 
zum Bundeskanzleramt übertragen; 

gemäß Artikel 70 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 78 Absatz 2 des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 

den Abgeordneten zum Nationalrat Franz 
Grubhofer zum Staatssekretär und ihn zur 
Unterstützung in der Geschäftsführung und 
zur parlamentarischen Vertretung dem Bundes­
minister für Inneres beigegeben, 

den Abgeordneten zum Nationalrat Eduard 
Weikhart zum Staatssekretär und ihn zur 
Unterstützung in der Geschäftsführung und zur 
parlamentarischen Vertretung dem Bundes­
minister für Handel und Wiederauf bau bei­
gegeben, 

den Abgeordneten zum Nationalrat Doktor 
Franz Gschnitzer zum Staatssekretär und' ihn 
zur Unterstützung in der Geschäftsführung 
und zur parlamentarischen Vertretung dem 
Bundesminister für die Auswärtigen Ange­
legenheiten beigegeben, 

den Abgeordneten zum Nationalrat Max 
Eibegger zum Staatssekretär und ihn zur 
Unterstützung in der Geschäftsführung und 
zur parlamentarischen Vertretung dem Bundes­
minister für Landesverteidigung beigegeben. 

Julius Raab" 

Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. 
Ich begrüße nochmals die erschienenen Regie­

rungsmitglieder auf das herzlichste und erteile, 
bevor wir in der Tagesordnung fortfahren, 
dem Herrn Bundeskanzler das Wort zu einer 
Erklärung. 

Erklärung der Bundesregierung 

Bundeskanzler Ing. Raab: Hohes Haus! 
Da Ihnen die Regierungserklärung, die ich 
am 17. Juli namens der neuen Bundesre­
gierung im Nationalrat abgegeben habe, in 
ihrem vollen Inhalt schon bekannt ist, will 
ich mich heute darauf beschränken, Ihnen, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
nur die wichtigsten Grundzüge dieser Er­
klärung zu wiederholen und zu erläutern. 

Ich konnte eingangs in der Regierungs­
erklärung feststellen, daß diese eine gemein­
same sei, auf die sich beide Parteien geeinigt 
haben, für welche daher auch beide Teile 
die Verantwortung zu tragen haben. Ich 
konnte weiters feststellen, daß die Wirt­
schaftspolitik der neuen Bundesregierung sich 
ebenfalL� die Erhaltung der Stabilität der 
Währung, der Kaufkraft und der V ollbe­
schäftigung zum Ziel gesetzt hat. 

Die Finanzpolitik der Bundesregierung wird 
es sich zur Aufgabe machen, von der Budget­
seite her "aktive Konjunkturpolitik" zu be­
treiben, . wobei der Export und die Inve­
stitionstätigkeit besondere Förderung erfahren 
werden. Für die ruhige Entwicklung unserer 
Wirtschaft, aber auch für die Erhaltung 
des inneren Friedens ist die Stabilhaltung 
des Lohn- und Preisniveaus besonders not­
wendig. Dabei sollen Eingriffe des Staates 
nur dort erfolgen, wo es das Allgemeinwohl 
erfordert. Die Institutionen der Preiskommis­
sion und der Paritätischen Kommission für· 
Preis- und Lohnfragen sollen, soweit sie sich 
bisher bewährt haben, auch weiterhin ihre 
Arbeit fortsetzen. Die Bundesregierung hat 
aber in der Regierungserklärung sowohl an 
die Arbeitgeber wie auch an die Arbeitnehmer 
appelliert, im Interesse der Gesamtwirtschaft 
"Preise und Löhne stabil zu halten. 

Auf steuerpolitischem Gebiet ist in nächster 
Zeit weder an generelle Erleichterungen noch 
an Mehrbelastungen gedacht. Es besteht aber 
die Absicht, auf verschiedenen steuerlichen 
Gebieten Härten auszugleichen, wobei ins­
besondere an Maßnahmen bei der Gewerbe­
steuer, Umsatzsteuer, der Haushaltsbesteu­
erung und bei bestimmten Progressionen der 
mittleren Einkommenskategorien gedacht ist. 

Auf kreditpolitischem Gebiet sind Aktionen 
vorgesehen, die besonders dem kleinen Mann 
zugute kommen sollen. Daß der Bund den 
sogenannten Entwicklungsgebieten weiterhin 
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ein besonderes Augenmerk schenken wird, 
ist selbstverständlich, und auch die För­
derung der Eigentumsbildung soll fortgesetzt 
werden, wobei vor allem an die weitere Aus­
gabe von Volksaktien gedacht ist. 

Bei der Budgeterstellung wird an eine schritt­
weise Inkraftsetzung des 14. Monatsgehaltes 
und verschiedene Maßnahmen in der Rentner­
versorgung gedacht, wobei die Höhe der vor­
handenen Mittel das Tempo der vollen Er­
füllung bestimmen wird. 

Die Bundesregierung wird sich bemühen, 
eine Verwaltungsreform zielbewußt durchzu­
führen und dadurch Einsparungen zu er­
möglichen. Ebenso ist an eine objektive Art 
der Ausschreibung und Vergebung der offenen 
Stellen im Bundesbetrieb gedacht. 

Im Zuge der Regierungsbildung wurde 
die Verwaltungsform für die verstaatlichten 
Betriebe geändert. Diese selbst werden auch 
weiterhin in ihrer Wirtschaftspolitik das Kon­
zept der Regierung zu berücksichtigen haben, 
ohne daß dadurch die Wirtschaftlichkeit und 
Ertragsfähigkeit der einzelnen Unternehmen 
gefährdet werden soll. 

In der Regierungserklärung wurde sodann 
eine Reihe konkreter Maßnahmen angegeben, 
über deren Durchführung sich die beiden 
Koalitionsparteien geeinigt haben. Mit Rück­
sicht auf die Wichtigkeit des Straßenbaues 
für die Vollbeschäftigung und für den Fremden­
verkehr wird dem Ausbau der Bundesstraßen, 
insbesondere der Autobahn, eine besondere 
Förderung zuteil werden. 

Die starke Exportorientierung unserer Wirt­
schaft erfordert es, unseren Außenhandel 
nach Möglichkeit zu fördern. Ebenso werden 
die Mittel, die dem Fremdenverkehr be­
ziehungsweise der Fremdenverkehrswerbung 
zur Verfügung stehen, insbesondere durch 
Kreditgewährung vergrößert und zu einer 
zweckmäßigen Modernisierung verwendet wer­
den müssen. 

Die Notlage des Kohlenbergbaues soll durch 
Zusammenwirken aller Energieträger und durch 
Maßnahmen der Handelspolitik gelindert wer­
den. 

Des weiteren konnte ich in der Regierungs­
erklärung darauf hinweisen, daß zur Ver� 
stärkung des Wohnbaues eine Einigung über 
eine Zusammenfassung der Mittel erzielt wurde, 
ebenso über weitere noch durchzuführende 
Maßnahmen, durch die die Zahl der ·jährlich 
neu erbauten Wohnungen von 40.000 auf 
50.000 gesteigert werden soll. Beide Parteien 
sind auch übereingekommen, bei der Ver­
gebung von Wohnungen keinerlei Bevor­
zugungen irgendwelcher Art Platz greifen zu 
lassen. 

Modernisierungen erfordern unsere Ver­
kehrsmittel, insbesondere die Bundesbahnen, 
ebenso wie die Post- und Telegraphenver­
waltung, und auch der österreichischen Zivil­
luftfahrt soll jene Basis gegeben werden, 
welche sie in die Lage versetzt, der inter­
nationalen Konkurrenz mit Erfolg zu be­
gegnen. 

Ein weiterer Ausbau unserer Großkraft­
werke ist schon deswegen notwendig, um so­
wohl der heimischen Industrie den not­
wendigen Kraftstrom zur Verfügung zu stellen 
als auch den Export elektrischer Energie 
auszuweiten. 

Auf dem Gebiet des Arbeitsrechtes. wird 
eine Vereinheitlichung der gesamten ein­
schlägigen Rechtsvorschriften angestrebt. Die 
Bundesregierung wird sich mit der Lage der 
Krankenkassen beschäftigen müssen und ver­
suchen, das sogenannte Altrentenproblem zu 
beseitigen. 

Der Aufrechterhaltung von Ruhe, Ord­
nung und Sicherheit wird auch weiterhjn 
ein besonderes Augenmerk geschenkt werden 
müssen, aber auch der Organisation und 
dem Aufbau des zivilen Luftschutzes. Ebenso 
wird uns die Fürsorge für die Flüchtlinge 
weiterhin beschäftigen müssen. 

Auf dem Gebiete der Landwirtschaft ist 
die Schaffung des Landwirtschaftsgesetzes ein 
langgehegter Wunsch der Bauernschaft, der 
nunmehr verwirklicht werden soll, ohne daß 
dadurch neue Belastungen der Konsumenten 
entstehen. Die große Zahl der mittleren, 
kleinen und der Bergbauernbetriebe muß 
eine besondere Berücksichtigung erfahren. 

Auf kulturpolitischem Gebiet ist es be­
sonders der Sohulbau und die Heranziehung 
geeigneter Lehrer, die wir verwirklichen wollen. 
Weiters soll eine umfassende gesetzliche Re­
gelung des mittleren und niederen Schul- und 
Erziehungswesens erreicht werden. 

Im Verhältnis zu den gesetzlich aner­
kannten Religionsgemeinschaften wird ver­
sucht werden, die noch offenen Fragen mög­
lichst bald zu regeln. 

Die Reform unseres Rechtes soll durch 
Neufassung der Strafrechtsbestimmungen ein­
geleitet und durch Neufassung der Straf­
prozeßordnung ergänzt werden. Ebenso wird 
schon im Herbst das· Hohe Haus über ein 
neues Pressegesetz zu beraten. haben. 

Ebenfalls in Bälde wird sich die Bundes­
regierung mit einem Konzept der öster­
reichischen Landesverteidigung befassen, das 
sich auf die militärischen, zivilen und wirt­
schaftlichen Bereiche beziehen wird .. 

Auf außenpolitischem Gebiet konnte ich 
darauf hinweisen, daß die seit Beschluß-
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fassung über die immerwährende Neutralität 
nunmehr verstrichenen vier Jahre den Be­
weis erbracht haben, daß der damals einge­
schlagene Weg der richtige war. Es wurde 
festgestellt, daß die Bundesregierung den 
Staatsvertrag selbst und seine Nebenabreden, 
wie zum Beispiel das "Wiener Memorandum", 
genau erfüllen will. 

. 

In ihrer Erklärung hat sich die Bundes­
regierung weiters zu einer umfassenden zwi­
schenstaatlichen Zusammenarbeit bekannt, 
ebenso zu einer möglichst engen wirtschaft­
lichen Zusammenarbeit in Europa. Ich habe 
darauf verwiesen, daß es nach wie vor unser 
Bestreben ist, das Südtirol-Problem mög­
lichst ra,sch einer einvernehmlichen und be­
friedigenden Lösung zuzuführen. Diese Lösung 
müßte aber die Verwirklichung des Abkom­
mens vom 5. September 1946 bringen. 

Das sind, meine geehrten Damen und 
Herren, im großen und ganzen die Grund­
linien der Regierungserklärung der neuen 
Bundesregierung, und ich darf auch Ihnen 
gegenüber der Hoffnung Ausdruck geben, 
daß eine verständnisvolle Zusammenarbeit 
aller Faktoren es ermöglichen wird, die in 
dieser Erklärung angedeuteten Arbeiten auch 
zu verwirklichen. (Allgemeiner Beifall.) 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bundes­
kanzler für die abgegebene Erklärung. 

Es sind zwei weitere Schreiben des Bundes­
kanzleramtes eingelangt. Ich ersuche den 
Herrn Schriftführer, diese beiden Schreiben 
zu verlesen. 

Schriftführer Gabriele: 
"An den Vorsitzenden des Bundesrates, zu 

Handen des Herrn Parlamentsdirektors, Wien I. 
Das Präsidium des Nationalrates hat dem 

Bundeskanzler mit Schreiben vom 22. Juli 1959, 
Zl. 1426-NR/1959, den beiliegenden Gesetzes­
beschluß vom 22. Juli 1959 : Bundesgesetz, 
betreffend die Veräußerung der bundeseigenen 
Liegenschaft Wien XII., Schöllbrunnerstraße 
293, übermittelt. 

Da dieser Gesetzes beschluß zu den im 
Artikel 42 Abs. 5 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes in der Fassung von 1929 angeführten 
Beschlüssen gehört, beehrt sich das Bundes­
kanzleramt zu ersuchen, den Gesetzesbeschluß 
dem Bundesrat zur Kenntnis zu bringen. 

23. Juli 1959 
Für den Bundeskanzler: 

Hackl" 

"An den Vorsitzenden des Bundesra.tes, zu 
Handen des Herrn Parlamentsdirektors, Wien I. 

Das Präsidium des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit Schreiben vom 22. Juli 1959, 

Zl. 1427-NR/1959, den beiliegenden Gesetzes­
beschluß vom 22. Juli 1959 : Bundesgesetz, 
betreffend die Veräußerung eines Teiles der 
bundeseigenen Liegenschaft EZ. l08/II, KG. 
Fieberbrunn (Gerichtsbezirk Kitzbühel) und 
die Einräumung von Dienstbarkeiten ob eines 
Teiles der bundeseigenen Liegenschaft der 
EZ. lO8/II, KG. Fieberbrunn (Gerichtsbezirk 
Kitzbühel) und ob der EZ. 16/H, KG. Fieber­
brunn (Gerichtsbezirk Kitzbühel), übermittelt. 

Da dieser Gesetzesbeschluß zu den im 
Artikel 42 Abs. 5 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes in der Fassung von 1929 angeführten 
Beschlüssen gehört, beehrt sich das Bundes­
kanzleramt zu ersuchen, den Gesetzesbe­
schluß dem Bundesrat zur Kenntnis zu 
bringen. 

23. Juli 1959 
Für den Bundeskanzler: 

Hacki" 

Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. 
Eingelangt sind jene Beschlüsse des National­

rates, die Gegenstand der heutigen Tages­
ordnung sind. Ich habe diese Vorlagen gemäß 
§ 29 der Geschäftsordnung den Obmännern der 
zuständigen Ausschüsse zur Vorberatung zuge­
wiesen. Die Ausschüsse haben diese Beschlüsse 
des Nationalrates bereits vor beraten. 

Gemäß § 30 der Geschäftsordnung beantrage 
ich, von der Vervielfältigung der Ausschuß­
berichte sowie von der 24stündigen Ver­
teilungsfrist für die Berichte Abstand zu 
nehmen. Wird hiegegen ein Einwand erhoben 1 
- Dies ist nicht der Fall. Mein Vorschlag 
erscheint somit mit der vorgeschriebenen 
Zweidrittelmehrheit angenommen·. 

Es ist mir der Vorschlag zugegangen, die 
Debatte über die Punkte 2 bis einschließlich 5 
der heutigen Tagesordnung unter einem abzu­
führen. Es sind dies: 

2. Erläuterung und Abänderung des Bundes­
Verfassungsgesetzes . in der Fassung von 1929, 

3. Abänderung des Rechnungshofgesetzes 
1948, 

4. Bundesgesetz über die Errichtung eines 
Bundesministeriums für Auswärtige Ange­
legenheiten und 

5. Bundesgesetz, mit dem .der Wirkungs­
bereich der Bundesregierung und der Bundes­
ministCl"ien hinsichtlich verstaatlichter Unter­
nehmungen neu bestimmt wird und sonstige 
organisatorische Maßnahmen im Bereich der 
Bundesverwaltung getroffen werden. 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden zuerst die Berichterstatter ihre Be­
richte geben, sodann wird die Debatte unter 
einem abgeführt. Die Abstimmung findet 
selbstverständlich über jeden der vier·.Geset�es-
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beschlüsse getrennt statt. Wird gegen diesen 
Vorschlag, über die Punkte 2 bis 5 die Debatte 
unter einem abzuführen, ein Einwand erhoben? 
- Dies ist nicht der Fall. Die Debatte wird 
daher über die Punkte 2 bis einschließlich 5 der 
heutigen Tagesordnung unter einem abgeführt. 

2. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 22. Juli 1959: Bundesverfassungsgesetz, 
mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der 
Fassung von 1929 erläutert und abgeändert 

wird 

3. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 22. Juli 1959: Bundesgesetz, mit dem 
das Rechnungshofgesetz 1948, BGBI. Nr. 144, 

abgeändert wird 

4. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 22. Juli 1959: Bundesgesetz über die 
Errichtung eines Bundesministeriums für Aus-

wärtige Angelegenheiten 

5. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 22. Juli 1959: Bundesgesetz, mit dem der 
Wirkungsbereich der Bundesregierung und der 
Bundesministerien hinsichtlich verstaatlichter 
Unternehmungen neu bestimmt wird und 
sonstige organisatorische Maßnahmen im Be­
reich der Bundesverwaltung getroffen werden 

Vorsitzender: Da der erste Punkt der Tages­
ordnung: Angelobungen, bereits vorwegge­
nommen ist, kommen wir nunmehr zu den 
Punkten 2 bis einschließlich 5, über die die 
Debatte unter einem abgeführt wird. Den 
Gegenstand dieser Tagesordnungspunkte habe 
ich bereits bekanntgegeben. 

Ich bitte daher den Berichterstatter zu 
den Punkten 2 und 3, Herrn Bundesrat 
Grundemann, um seine beiden Berichte. 

Berichterstatter Grundemann : Hohes Haus! 
Zum Bundesverfassungsgesetz, mit dem das 
B u n d e s-Ve r f a s s u n g s g e s e t z  in der Fassung 
von 1929 erläutert und a b g e ä n d e r t  wird,habe 
ich zuerst zu berichten, daß der erste Satz des 
Artikels I durch einen Beschluß des Verfas­
sungsausschusses des Nationalrates abgeändert 
wurde und nunmehr lautet: "Artikel 77 
Abs. 3 des Bundes- Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929, BGBI. Nr. 1/1930, 
wird erläutert u,nd abgeändert wie folgt:". 

Diese Abänderung ist allerdings nicht auf die 
Ausarbeitung zurückzuführen, sondern nach 
einer Mitteilung des Vertreters des Verfas­
sungsdienstes gestern im Ausschuß auf einen 
Abschreibfehler. 

Der Artikel 77 Abs. 3 des Bundes- Verfas­
sungsgesetzes erhält eine Abänderung, welche 
klarstellt, daß unter dem Begriff der sachlichen 
Leitung der zum Bundeskanzleramt gehörenden 
Angelegenheiten auch die Aufgaben der Perso-

nalverwaltung und die Organisation verstanden 
werden können. Es handelt sich demnach um 
eine Interpretation· der Bundesverfassung. 

Der Artikel II bestimmt nunmehr die Stel­
lung des Vizepräsidenten des Rechnungshofes, 
welcher nach diesem Gesetzesbeschluß ebenso 
wie der Präsident über Vorschlag des Haupt­
ausschusses vom Nationalrat gewählt wird. 

Präsident und Vizepräsident dürfen keinem 
allgemeinen Vertretungskörper angehören und 
in den letzten vier Jahren nicht Mitglied der 
Bundesregierung oder einer Landesregierung 
gewesen sein. Präsident und Vizepräsident 
können vom Nationalrat abberufen werden. 

Die Beamten des Rechnungshofes ernennt 
über Vorschlag und unter Gegenzeichnung 
des Präsidenten des Rechnungshofes der Herr 
Bundespräsident; er kann jedoch den Präsi;. 
denten des Rechnungshofes ermächtigen, Be­
amte bestimmter Kategorien zu ernennen. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts­
angelegenheiten des Bundesrates hat sich in 
seiner gestrigen Sitzung mit diesem Beschluß 
des Nationalrates beschäftigt und mich er­
mächtigt, dem Hohen Hause vorzuschlagen, 
gegen diesen Gesetzesbeschluß k e i n en Ei n­
s p r u c h  zu erheben. 

Vorsitzender: Danke. Ich bitte, zu Punkt 3 
zu berichten. 

Berichterstatter Grundemann : Meine Damen 
und Herren! Ich habe ebenso über den Punkt 3 
der heutigen Tagesordnung zu berichten, über 
die A b  ä n d e r  u n g des R e  c h n u n  g s h 0 f­
g e s e t z e s  1948. 

Auf Grund des vorhin referierten Gesetzes 
war es erforderlich, den § 21 des Rechnungs­
hofgesetzes dahin gehend abzuändern, daß 
er nunmehr besagt: 

Der Präsident und der Vizepräsident des 
Rechnungshofes werden vor Antritt ihres 
Amtes vom Bundespräsidenten angelobt. Sie 
erhalten ihre Bestellungsurkunde am Tage der 
Angelobung ausgefertigt. Ihre Bestellungs­
urkunden werden vom Herrn Bundeskanzler 
gegengezeichnet. 

Auch die Bezüge sind in diesem Gesetz 
geregelt, und es ist hier bestimmt, daß der 
Präsident des Rechnungshofes den Bezug eines 
Bundesministers, der Vizepräsident jenen eines 
Staatssekretärs erhalten soll. 

Auch mit diesem Gesetz hat sich der Aus­
schuß für Verfassungs- und Rechtsangelegen­
heiten des Bundesrates in der gestrigen Sitzung 
beschäftigt und mich ebenfalls ermächtigt, 
dem Hohen Hause vorzuschlagen, k e i n e n  
E i n s p r uch gegen diesen Gesetzesbeschluß 
zu erheben. 
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Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht­
erstatter� 

Ich bitte den Berichterstatter zu P u  n k t 4, 
Herrn Bundesrat Handl, um seinen Bericht. 

Berichterstatter HandI: Hoher Bundesrat! 
Bei den Verhandlungen über die Bildung 
der neuen Regierung waren beide Koalitions­
parteien von der Notwendigkeit und Zweck': 
mäßigkeit der Wiedererrichtung eines selb­
ständigen Bundesministeriums für Auswärtige 
Angelegenheiten überzeugt. Ein solches Mini­
sterium bestand in der Ersten Republik 
bis zum Jahre 1923, wurde dann in eine 
Sektion des Bundeskanzleramtes unter Leitung 
eines Ministers umgewandelt und in dieser 
Form auch in der Zweiten Republik wieder­
errichtet. Seither haben sich die Aufgaben, 
die dem österreichischen Staat auf außen­
politischem Gebiet erwachsen sind, sowohl 
dem Umfang als auch dem Inhalt nach 
wesentlich erweitert. Dies geht besonders 
aus der geänderten Situation nach dem 
Staatsvertrag vom 15. Mai 1955, aus der 
immerwährenden Neutralität Österreichs und 
aus den Bemühungen um ein geeintes Europa 
hervor. 

In den Verhandlungen zur Neubildung 
der Regierung wurde die Wiedererrichtung 
des Bundesministeriums für Auswärtige An­
gelegenheiten vereinbart und gleichzeitig wur­
den seine Kompetenzen abgegrenzt. Das 
notwendige Bundesgesetz hat der Nationalrat 
am 22. Juli 1959 einstimmig beschlossen. 

DerAusschuß für Verfassungs- und Rechts­
angelegenheiten hat sich in seiner Sitzung 
am 23. Juli 1959 mit der Gesetzesvorlage 
befaßt und mich ermächtigt, im Hohen 
Bundesrat den A n t r a g  zu stellen, gegen den 
Gesetzesbeschluß keinen Einwand zu erheben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht­
erstatter. 

Ich bitte den Beriehterstatter zu Pu n k t 5, 
Herrn Bundesrat Guttenbrunner, um seinen 
Bericht. 

Berichterstatter Guttenbrunner: Hohes Haus ! 
Ich habe über den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates zu. berichten, mit dem der 
Wirkungsbereich der Bundesregierung und 
der Bundesministerien hinsichtlich verstaat­
lichter Unternehmungen neu bestimmt wird 
und sonstige organisatorische Maßnahmen im 
Bereich der Bundesverwaltung getroffen wer-
den. ' 

Artikel 77 Abs. 2 des Bundes· Verfassungs­
gesetzes in der Fassung von 1929 schreibt 
vor, daß die Zahl der Bundesministerien, 
ihr Wirkungskreis und ihre Einrichtung durch 
Bundesgesetz zu bestimmen sind. 

Die Ergebnisse der Verhandlungen, welche 
zur Neubildung der Bundesregierung geführt 
haben, machen es notwendig, den Wirkungs­
bereich der Bundesregierung und der Bundes­
ministerien hinsichtlich der verstaatlichten 
Unternehmen neu zu bestimmen und sonstige 
organisatorische Maßn�hmen im Bereich der 
Bundesverwaltung zu treffen. Der Gesetzes­
beschluß des Nationalrates, über den ich zu 
berichten habe, trägt diesen Notwendigkeiten 
insofern Rechnung, als die Führung der 
nach dem 1. Verstaatlichungsgesetz, BGBI. 
Nr. 168/1.946, in das Eigentum der Republik 
Österreich übergegangenen Unternehmen neu 
geregelt wird und die Befugnisse der Bundes­
regierung hinsichtlich der Gesellschaftsorgane 
der verstaatlichten Banken und der Austria 
Tabakwerke AG., vormals Österreichlsche 
Tabakregie, gesetzlich festgelegt werden, wo­
bei im übrigen der Wirkungsbereich des 
Bundesministers für Finanzen hinsichtlich 
dieser Unternehmen, also der verstaatlichten 
Banken und der Austria Tabakwerke AG., 
nicht berührt wird. 

Im einzelnen stellt der Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates folgende Grundsätze au� : 

1. Durch den § 1 wird die Verwaltung 
der Anteilsrechte der . Republik Österreich 
an den mit dem 1. Verstaatlichungsgesetz, 
BGBI. Nr. 168/1946, in ihr Eigentum über­
gegangenen Industrieunternehmen dem Bun­
deskanzleramt übertragen. Dazu gehören auch 
die Angelegenheiten der gemäß Artikel 22 
des Staatsvertrages, betreffend die Wieder­
herstellung eines unabhängigen und demo­
kratischen Österreich, BGBL Nr. 152/1955, 
in das Eigentum des Bundes übertragenen 
Unternehmen der Erdölwirtschaft. Nach § 3 
bedürfen jedoch bestimmte Beschlüsse von 
Organen der im § 1 genannten Unternehmen 
der Genehmigung durch die Bundesregierung. 

2. Die Industrie- und Bergbauverwaltungs­
Gesellschaft, die seit 1956 damit betraut ge­
wesen ist, die Anteilsrechte der Republik 
Österreich an den genannten industriellen 
Unternehmungen zu verwalten, wird aufgelöst. 
Das -bestimmt der § 2. 

3. Durch § 4 wird der mit Bundesgesetz 
BGBL Nr. 217/1956 aufgelöste Investitions­
fonds für verstaatlichte Unternehmungen wie­
der errichtet, dem 75 Prozent der Ausschüttun­
gen der im § 1 genannten Unternehmungen 
und Betriebe zuHießen, soweit diese nicht 
gesetzlich für Verstaatlichungsentschädigungen 
zu verwenden sind. Über die Eingänge des 
Fonds und über die Verwendung seiner Mittel 
wird das Bundeskanzleramt vierteljährlich 
dem Hauptausschuß des Nationalrates zu 
berichten haben. 
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4. Soweit der vorliegende Gesetzesbeschluß 
über die Verteilung der Zuständigkeiten zwi­
schen dem Bundeskanzleramt und der Bundes­
regierung nichts anderes bestimmt, gelten 
weiterhin die Bestimmungen des Bundesge­
setzes vom 11. Juli 1�56, BGBL Nr. 134. 

5. Die seinerzeit mit Bundesgesetz BGBL 
Nr. 24/1950 dem Bundesministerium für 
Finanzen übertragene Verwalt�g der An­
teilsrechte des Bundes an Bankunternehmun­
gen, das sind Creditanstalt-B,ankverein, Öster­
reichische Länderbank AG. und Öster­
reichisches Credit-Institut AG., wird in be­
stimmtem Umfange der Ingerenz der Bundes­
regierung unterstellt. Das bestimmt der § 5. 

6. Im § 7 2. Satz - und nicht, wie es im 
vervielfältigten Bericht des Ausschusses des 
Nationalrates und in den Erläuternden Be­
merkungen heißt: im § 2 2. Satz - des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr.134/1956 wurde der 
Grundsatz aufgestellt, daß bei der Bestellung von 
Organen für die verstaatlichten Industrieunter­
nehmungen das Kräfteverhältnis und die V or­
schläge der im Nationalrat vertretenen Par-

'teien zu berücksichtigen sind. Dieser Grund­
satz wird auch auf die Anteilsrechte des Bundes 
an BankunterJ::!.ehmungen und auf die Austria 
Tabakwerke AG. ausgedehnt. So im § 6 des 
vorliegenden Gesetzesbeschlusses. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts­
angelegenheiten des Bundesrates hat sich in 
seiner gestrigen Sitzung mit diesem Gesetzes­
beschluß des Nationalrates befaßt und mich 
beauftragt, dem Hohen Hause den A n  t r a g  
zu stellen, gegen den vorliegenden Gesetzes­
beschluß k e i n e n  E i n s p r u c h  zu erheben. 

Vorsitzender: Ich danke den Herren Be­
richterstattern. Wir gehen nunmehr in die 
Debatte ein, die über alle vier Vorlagen unter 
einem abgeführt wird. 

Zum Wort hat sich Herr Bundesrat Dr. Reich! 
gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Dr. Reichl: Hohes Haus! Im 
Zusammenhang mit der Errichtung eines selb­
ständigen Ministeriums für Auswärtige Ange­
legenheiten möchte ich mir erlauben, zu 
einigen Problemen des neu zu errichtenden 
Außenministeriums im besonderen und der 
österreichischen Außenpolitik im allgemeinen 
Stellung zu nehmen. 

Hoher Bundesrat! In bezug auf die Außen­
politik hat es einmal im skandinavischen 
Norden, in Norwegen, ein geflügeltes Wort 
gegeben, welches da lautete: Die beste Außen­
politik ist keine Außenpolitik! Auch bei uns 
in Österreich gibt es nicht wenige, die der 
Meinung sind, daß keine Außenpolitik die 
beste Außenpolitik sei. Da wir aber ein 
Staat sind, der neben anderen Staaten vom 

Schicksal berufen wurde, in der mathemati­
schen Zone der mitteleuropäischen Zeit zu 
existieren, so würde diese Haltung in letzter 
Konsequenz Selbstmord bedeuten. Auch die 
Norweger haben sich rechtzeitig korrigiert. 

Wir Österreicher brauchen nur unsere Grenz­
probleme zu analysieren, um festzustellen, 
,daß die 2637 Kilometer unserer Staatsgrenze 
eine recht heterogene Welt berühren. Über 
784 Grenzkilometer mit Deutschland und 
über 430 Grenzkilometer mit Italien rollen 
rund 50 Prozent des österreichischen Ex­
portvolumens in die Staaten der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft. Mit der 
ebenfalls neutralen Schweiz, die wie wir der 
OEEC angehört, verbinden uns 162 Grenz­
kilometer. 

Auf der Nordseite unserer geographischen 
Schicksalslinie haben wir 548 Kilometer 
mit der volksdemokratischen Tschechoslo­
wakei und an der Ostseite 366 Kilometer mit 
dem volksdemokratischen Ungarn gemeinsam. 
311 Kilometer verbinden uns mit Jugoslawien. 
Das alles sind Schicksalslinien, ü ber �elche nach 
dem zweiten WeltIITiegMillionen von Flücht­
lingen einen Weg in die Freiheit gefunden haben. 
Über dieselben Linien rollen auch. die Züge 
der Teilnehmer an den Weltjugendfestspielen 
und weiters Züge mit Waren, die Österreich 
für seine wiedererlangte Freiheit bezahlen 
muß. 

Es wäre also verfehlt, in unserer Neutralität 
eine ewige außenpolitische Stagnation zu 
sehen. Im Gegenteil! Die Neutralität zwingt 
sehr oft zu einer recht aktiven Außenpolitik, 
und die Sprache der Exportstatistik sowie der 
geographischep., geschichtlichen und ethni­
schen Tatsachen zwingt uns' immer wieder, 
nicht nur auf außenwirtschaftliche, sondern 
auch auf außenpolitische Fragen und Probleme 
eine Antwort zu finden. 

Das zeigt sich auch jetzt wieder bei den 
Verhandlungen, die um die sogenannte Kleine 
Freihandelszone geführt werden. Nur rund 
11 Prozent der österreichischen Exporte flossen 
im Jahre 1958 in die Länder der Kleinen 
Freihandelszone, während rund 50 Prozent 
der österreichischen Exporte von den EWG­
Staaten aufgenommen wurden. Das bedeutet, 
daß auch die weiteren Verhandlungen in 
Stockholm einen hervorragenden außenpoli­
tischen Kräfteeinsatz benötigen, wenn wir zu 
einem brauchbaren Ergebnis gelangen wollen. 
Denn die Kleine Freihandelszone, also die 
Zone der "Non Six", kann für uns nur die 
Vorstufe einer größeren europäischen Ge­
meinschaft sein und nicht der Anfang einer 
wirtschaftlichen Aufspaltung Europas in zwei 
Blöcke, was immer wieder befürchtet werden 
muß. 
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Kein Österreicher kann also im gegen­
wärtigen Augenblick eine gewisse Aktivität 
unserer Außenpolitik ablehnen. Soll es aber 
im außenpolitischen Sektor funktionieren, dann 
muß auch das zuständige Ministerium mit den 
entsprechenden Befugnissen ausgestattet sein. 
Ein selbständiges Ministerium ist nicht nur 
eine Prestigeangelegenheit für Österreich, 
sondern auch eine sachliche Notwendigkeit, 
und es wäre verkehrt, hier nur einen partei­
p01itischen Erfolg des einen Koalitionspartners 
gegenüber dem anderen zu sehen. 

Ein Außenministerium, das nicht mehr als 
eine Abteilung des Bundeskanzleramtes ist, 
kann im Verkehr mit anderen Staaten und 
mit anderen Völkerrechtssubjekten nicht 
dieselbe Autorität und nicht dieselbe Durch­
schlagskraft besitzen wie ein selbständiges 
Ministerium. Eine gesunde Organisationsform 
auf dem außenpolitischen Sektor kann uns 
gerade jetzt, wo so viele neue Völker in das 
weltwirtschaftliehe Getriebe einsteigen, sehr 
viel bringen und sehr viel bedeuten. U mge­
kehrt könnte eine Bagatellisierung uns sehr 
viel Schaden zufügen. 

Hier in diesem Zusammenhang das Schlag­
wort von der Verwaltungsreform in die Diskus­
sion zu werfen, würde bedeuten, daß wir das 
Pferd beim Schwanz aufzäumen, und ein 
Zuspätkommen könnte für unsere gesamte 
Wirtschafts- und Sozialstruktur üachteilige 
Folgen haben. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß gibt nach 
meiner Meinung einem tüchtigen Außenmini­
ster - und wir dürfen bei Dr. Kreisky wohl 
annehmen, daß er es sein wird - viele staats­
politische Möglichkeiten. So können die Arti­
l{el, welche die Mitkompetenzen des Handels­
ministeriums und des Bundeskanzleramtes 
hetreffen, bei sachlicher und fachlicher Hand­
habung. wirklich von großem Vorteil für die 
österreichische Wirtschaft sein, zumal hier 
Diplomaten und Wirtschaftspraktiker ge­
zwungen sind, unbedingt eine Form des Mit­
einander zu finden. Das wird nicht immer 
ganz leicht sein, da viele Wirtschaftsfachleute 
mehr das Interesse ihrer Gruppe, das Interesse 
ihres Betriebes vor Augen haben als das 
Staatsinteresse. 

Sicherlich ist es oft recht schwer, das 
Gruppeninteresse dem Staatsinteresse einzu­
ordnen. Gerade als Gewerkschafter wissen 
wir, daß bei zwischenstaatlichen Verhandlun­
gen im Interesse der Vollbeschäftigung und 
im Interesse des sozialen Friedens auch Grup­
penwünsche einzelner Betriebe nicht negiert 
werden dürfen. Aber es wäre verkehrt, 
würden wir einem rücksichtslosen Klassen­
und Gruppenegoismus Tür und Tor öffnen, 
wie er auch bei Wirtschaftsfachleuten der 

Handelskammer öfter zum Ausdruck kommen 
soll. Ich denke an das, was wir so allgemein 
als Betriebsnationalismus bezeichnen können. 
Ich möchte hier keine Ausnahme machen 
zwischen Generaldirektoren und Betriebsrats­
obmännern. Jeder von den Abgeordneten hat 
Gelegenheit gehabt, gerade in der Zeit der 
Liberalisierung der österreichischen Wirtschaft 
sich mit Betriebsratsobmännern und Betriebs­
führern über diese Dinge auseinanderzusetzen. 

Die §§ 4 bis 8 lassen natürlich die Möglich­
keit zu Kompetenzreibereien offen, da das 
Außenministerium in vielen Fragen mitreden 
kann. So steht ihm, wie der Herr Bericht­
erstatter schon angeführt hat, das Recht zu, 
bei Verhandlungen über Aufnahme von An­
leihen bei der Internationalen Bank für Wirt­
schaftsförderung und Wiederauf bau und bei 
anderen Völkerrechtssubjekten mitzuwirken. 
Es hat gemeinsam mit dem Bundes­
ministerium für Handel und·· Wiederaufbau 
das Recht der Antragsstellung an die Bundes­
regierung bei Angelegenheiten multilateraler 
und bilateraler Staatsverträge und überhaupt 
bei Fragen des Handelsverkehrs mit dem 
Ausland. Wollen wir aber hoffen, daß auch 
hier das Miteinander stärker wirkt als das 
Gegeneinander. 

Es wird notwendig sein, auf der Plattform 
unserer Neutralität und der überstaatlichen 
Zusammenarbeit. in nächster Zeit gewisse 
Grundsätze unserer Außenpolitik zu konkreti­
sieren. Ein neutraler Staat und vor allem ein 
Fremdenverkehrsstaat muß immer bestrebt 
sein, daß er bei den Nachbarn nicht gerade 
unbeliebt ist. Das heißt aber nicht, daß er 
auch bei der Regierung des Nachbarn unbe­
dingt beliebt sein muß. Ein neutraler Staat 
muß auch bestrebt sein, Grenzlandprobleme 
rechtzeitig zu erkennen und zu meistern. Und 
Grenzprobleme sollen in neutralen Staaten 
nicht von Parteidemagogen mißbraucht wer­
den, wie das öfter in Kärnten geschehen ist. 
Wir in der Steiermark haben dieses Problem 
ja nicht, es hat eigentlich keinen Sinn, daß im 
§ 7 des Staatsvertrages auch die Steiermark 
erwähnt worden ist. Und schließlich muß auch 
für die Südtirol-Frage eine europäische Lösung 
gefunden werden. 

Darüber hinaus wird der wirtschaftliche 
Umbruch Europas Aufgaben stellen, die wir 
heute noch nicht ganz übersehen können. 
Ich möchte nur an die letzten Nachrichten 
erinnern, in derten es heißt, daß mit 1. Juli 
1960 diese 20prozentige Zollsenkung im Rah­
men der Non-Six-Staaten erfolgen wird. 

Erlauben Sie mir auch in diesem Zusammen­
hang, daß ich einiges zum Wesen unserer 
Kompetenzgesetze überhaupt sage. ZweifelloEf 
sind sie eine moderne Form dessen, was wir 

320 
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als "volonte generale", als den Volkswillen, Kriege führen, du, glückliches Österreich, 
bezeichnen. Schon die Staatsphilosophen des heirate ! Das Zeitalter des Erheiratens und des 
achtzehnten Jahrhunderts haben sich über Mitheiratens ist vorbei, meine Damen und 
das Wesen des Volkswillens, über seine Eru- Herren. Heute mag unser Grundsatz anders 
ierung, über seine Übersetzung in die Realität lauten : Andere mögen sich mit Atombomben 
des politischen Lebens viele Gedanken ge- bedrohen, du, arbeitendes Österreich, diene 
macht. Rousseau und Montesquieu hatten dem Frieden, dem Fortschritt und der Freiheit ! 
bereits ihre eigenen Ideen dazu, und auch für (Beifall bei der SPO.) 
die Romantiker gab es dasselbe Problem, 
wenn sie auch vom Volksgeist und von der Vorsitzender: Bevor wir in der Debatte 
Volksseele sprachen. Ich denke dabei an den fortfahren, möchte ich den Herrn Bundes­
Schweizer Historiker von Müller, der auch bei minister für Unterricht in unserer Mitte herz­
österreichischen Denkern seine Spuren hinter- lichst begrüßen. (Lebhafter allgemeiner Bei­
ließ. Aber eine Universalformel, wie man den fall.) 
Volks willen in die Tat umsetzen könnte, hat Zum Wort hat sich weiter gemeldet Herr 
man bis zum heutigen Tag noch nicht ge- Bundesrat Dr. Kolb. Ich bitte ihn, das Wort 
funden. zu ergreifen. 

Doch in der Demokratie wird wenigstens Bundesrat Dr. Kolb: Hohes Haus ! Der 
um eine ehrliche Verwirklichung gerungen. Bundesrat kann zwar die Anwesenheit der 
Man mag über dieses Ringen, das sich in Mitglieder der Bundesregierung verlangen, Regierungs- und Koalitionsverhandlungen of- es liegt jedoch außerhalb seiner Zuständigkeit, 
fenbart, spötteln, aber man darf doch nicht der Regierung das Vertrauen auszusprechen 
verkennen, daß in diesem Ringen ein Stück oder zu versagen. Der Bundesrat hat des­
unserer persönlichen und politischen Freiheit halb keinen Anspruch auf Entgegennahme 
steckt. In diesem Ringen haben wir einen einer Regierungserklärung und auch keine 
Garanten der Freiheit unserer Persönlich- Befugnis, sie gutzuheißen oder zu verwerfen. 
keit - in diesem Ringen haben wir einen Um so angenehmer hat es uns heute berührt, 
Garanten dessen, was wir so pathetisch als das daß sich der Herr Bundeskanzler mit den 
Erbe Europas bezeichnen und was von der Herren Bundesministern Dr. Tschadek, Doktor 
griechischen Tragödie bis zur Musik von Drimmel, Dipl.-Ing. Hartmann und den Herren 
J oseph Haydn reicht. Staatssekretären Franz Grubhofer und Doktor 

Unsere Kompetenzgesetze sind eben eine Gschnitzer von sich aus hieher bemüht und 
speziell österreichische Form, um den Willen hier die Grundzüge der Richtlinien vorge­
des Volkes, die "volonte gimerale", in die tragen hat, die für die Arbeit des dritten 
politische Wirklichkeit zu übersetzen. Sicher- von ihm gebildeten Kabinettes maßgebend 
lieh, meine Damen und Herren, wird es sein sollen. Aufrichtige Glückwünsche be­
Staatsbürger geben, die mit dieser Form nicht gleiten die neue Regierung bei ihrer großen 
zufrieden sind. Aber man soll nicht ver- Arbeit, deren Programm zu umfassend ist, 
kennen, daß es sich um eine Form des Mitein- als daß hier eingehEmd dazu Stellung ge­
ander handelt, und das Miteinander ist immer nommen werden könnte. Auch sind die 
eine stärkere staatserhaltende Kraft als das Fragen der Finanz-, der Wirtschafts- und der' 
Gegeneinander. Diese Form hat die Zweite Sozialpolitik in der Regierungserklärung und 
österreichische Republik lebensfähig gemacht, in der hierüber abgeführten Nationalrats­
und deshalb können wir sie mit Recht und mit debatte so ausführlich besprochen worden, 
gutem Gewissen bejahen. daß nur' noch Hinweise auf andere. Gebiete 

Was das Kompetenzgesetz über die Errich- angebracht erscheinen. 
tung eines Außenministeriums betrifft, können Der Ruhm der ersten Raab-Regierung bleibt 
wir feststellen, daß es sich um einen gesunden der Staatsvertrag, auf den man schon nicht 
Kompromiß handelt, und wir Sozialisten mehr zu hoffen gewagt hatte. Ein ähnlicher 
geben deswegen diesem Gesetzesbeschluß des Erfolg wäre der glückliche Abschluß von 
Nationalrates gern die Zustimmung. Konkordatsverhandlungen und anschließend 

Abschließend möchte ich namens der sozia- die Erfüllung des Artikels 14 der Bundes­
listischen Fraktion aber auch feststellen, daß verfassung, der nun bald 40 Jahre lang 
im Geiste aller Regierungserklärungen der verheißt daß auf dem Gebiete des Schul-, 
Zweiten Republik die Außenpolitik keine Ange- Erziehu�gs- und Volksbildungswesens der Wir­
legenheit einer einzigen Partei sein darf. kungsbereich des Bundes und der Länder 
Unsere Außenpolitik sowie auch unsere Grenz- durch ein. eigenes Bundesverfassungsgesetz 
landproblematik muß eine Angelegenheit aller geregelt WIrd. 
0sterreicher sein ! Vor einigen hundert Jahren l Ähnliches g

. 
ilt von den Artikeln 1 15 �is 120 

lautete ihr Grundsatz: Andere· mögen die der Bundesverfassung, um deren Ausfuhrung 

147. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)10 von 31

www.parlament.gv.at



Bundesrat ..,--:- 147. Sitzung - 24. Juli 1959 3501 

der Gemeindebund und der Städtebund in 
gleicher Weise bemüht sind. 

Die Nationalratsdebatte über die Regie­
rungserklärung ließ erkennen, daß zwischen 
der Österrei�hischen Volkspartei und der 
Sozialistischen Partei Österreichs anläßlich 
der Regierungsbildung eine Vereinbarung ge­
troffen wurde, die uns zum Teil in der Form 
der eben jetzt zur Behandlung stehenden 
vier Gesetzesbeschlüsse vorliegt. Im Gegen­
satz zu 1956 aber scheint ihre wörtliche Ver­
lautbarung nicht beabsichtigt. Die Verein­
barung betrifft jedenfalls nur die im National­
rat vertretenen beiden Koalitionsparteien. Dies 
zu betonen, hat der Bundesrat Anlaß, wenn 
er sich bewußt ist, daß durch ihn die Länder 
und nicht so sehr die Parteien an der Gesetz­
gebung und teilweise auch an der Verwaltung 
des Bundes mitwirken. 

Neben dem Nationalrat als Hauptorgan der 
Bundesgesetzgebung ist der Bundesrat die zweite 
Kammer. Sie hat im Gegensatz zum National­
rat, der spätestens alle vier Jahre neu ge­
wählt wird, bleibenden Bestand und kennt 
deshalb keine Gesetzgebungsperioden. Nur 
die Vertretung eines einzelnen Landes wird 
im Anschluß an die Landtagswahlen jeweils 
erneuert. Wenn diese mit der Nationalrats­
wahl zusammenfallen, wird der Einschnitt 
besonders bemerkbar, können wir doch heute 
neben Mitgliedern der neu ernannten Bundes­
regierung auch neue Mitglieder des · Bundes­
rates begrüßen. Wir haben deshalb doppelten 
Anlaß, daran zu erinnern, daß nach dem Wort­
laut des Artikels 34 der Bundesverfassung 
im Bundesrat die Länder  vertreten sind. Für 
die Stellungnahme zu einem Gesetzesbeschluß 
sollte deshalb die Einstellung der verschiedenen 
Länder, nicht aber die Zugehörigkeit der 
einzelnen Bundesräte zu einer der beiden 
Regierungsparteien entscheidend sein. 

Die Vertreter der Bundesländer Nieder­
österreich, Oberösterreich, Salzburg und Steier­
mark sind mit besonderen Sorgen in die 
Bundeshauptstadt gekommen, denn in einigen 
ihrer Gebiete haben sich in letzter Zeit Kata­
strophen geradezu gehäuft. Der Bundesrat 
möchte nicht versäumen, einerseits die Be­
troffenen, insbesondere die Hinterbliebenen 
der Todesopfer, seines Mitgefühles zu ver­
sichern, andererseits dem Bundesheer , den 
Feuerwehren und anderen freiwilligen Helfern 
die Anerkennung auszusprechen und die Bun­
desregierung zu bitten, sich der Heimgesuchten 
und ihrer Not anzunehmen. Die Präsidenten­
konferenz der Landwirtschaftskammern hat 
sich im Beisein des Herrn Bundesminister 
Dipl.-Ing. Hartmann bereits gestern damit 
befaßt, jedoch gehören die Leidtragenden 
nicht nur der Landwirtschaft, sondern allen 

Schichten und Ständen an. Gegenseitiges 
Helfen wird nicht nur bei allenfalls notwendig 
werdenden Sammlungen offenbar werden, son­
dern ebenso im Verständnis dafür, daß der 
Bauer die Früchte seiner Arbeit auch dann 
anbringen muß, wenn sie durch Naturereig­
nisse Schaden gelitten haben. Der Herr 
Bundesminister für Finanzen Dr. Kamitz 
hat vorgestern im Nationalrat auf die dring­
liche Anfrage von Abgeordneten aller drei 
Parteien sogleich zugesagt, die Möglichkeiten 
auszuschöpfen, die ihm Artikel lI des neuen 
Finanzausgleichsgesetzes eröffnet. 

Bei der Behandlung des genannten Gesetzes 
im Bundesrat vor wenigen Monaten habe ich 
mich ausschließlich mit diesem Artikel II 
befaßt und habe dargelegt, warum kein 
Katastropheufondsgesetz geschaffen wurde. 
Nachdem jetzt Abgeordnete des Nationalrates 
wieder gefragt haben, ergänze ich meine da­
maligen Ausführungen mit dem Hinweis, daß 
die bisherige übung, jeweils ein eigenes Gesetz 
zu erlassen, dennoch das Budget auf Jahre 
hinaus belastet. So enthält der Voranschlag 
1959 noch die Restabwicklung der Lawinell­
katastrophe 1954 �md der Hochwassel'schäden, 
die in den folgenden Jahren in Kärnten, 
Salzburg und Tirol eingetreten sind. 

Die zweckgebundenen Zuschüsse nach Ar­
tikel II des Finallzal1sgleichsgesetzes dürfen 
im einzelnen Schadensfall nicht höher sein 
als die finanzielle Beitragsleistung des Landes. 
Bei den Millionenschäden, die in den letzten 
Tagen entstanden sind, werden die Landes­
budgets nicht ausreichen, um jeweils die Hälfte 
des Schadens zu decken, sodaß an außer­
gewöhnliche Maßnahmen zu denken ist, darun­
ter auch an Sammlungen, zu denen kirchlicher­
seits bereits aufgerufen . wurde. 

Ein, wie wir hoffen, wesentlicher Teil der 
z wischen der Österreichischen Volkspartei und 
der Sozialistischen Partei Österreichs anläß­
lieh der Regierungsbildung getroffenen Ver­
einbarung liegt uns in der Form der vier zur 
Behandlung stehenden Gesetzesbeschlüsse vor. 
Die Erlä,uterung und Abä,nderung der Bundes­
verfassung geht diesmal innerhalb der Ver­
fassungsurkunde vor sich und stellt den Zu­
stand her, der, nach der Aussage eines maß­
gebenden Politikers zu schließen, ursprünglich 
beabsichtigt, dann aber nicht verwirklicht 
worden war. Die nicht alltägliche Vollzugs­
klausel zur Rechnungshofgesetz-Novelle nimmt 
darauf Rücksicht, daß beim gegenwärtigen 
Vizepräsidenten des Rechnungshofes, der den. 
Rang eines Sektionschefs erreicht hat, dienst­
rechtliche Stellung und derzeitige Funktion 
besonders auseinanderzuhalten sind. 

Bei den Beratungen im Ausschuß für 
Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten hat 

147. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 11 von 31

www.parlament.gv.at



3502 Bundesrat - 147. Sitzung - 24. Juli 1959 

der Bundesrat mit Genugtuung zur Kenntnis 
genommen, daß unbeschadet der vorhin 
ausgesprochenen Hoffnung auf baldige Er­
füllung der Artikel 14 und 115 bis 120 eine 
Wiederverlautbarung des Bundes-Verfassungs­
gesetzes in nächster Zeit bevorsteht. 

Im Zusammenhang mit der Neubildung der 
Regierung, aber doch außerhalb der sonstigen 
dadurch bedingten Zuständigkeitsverschie­
bungen wird das Außenministerium errichtet, 
das als bleibende Einrichtung gedacht ist. 
Es wird weder neues Personal noch neue 
Räume benötigen und begegnet daher auch 
vom Standpunkt der Sparsamkeit aus keinen 
Bedenken. Die Länderkammer - das ist 
der Bundesrat - will nicht unbeachtet lassen, 
daß der Gesetzesbeschluß als auswärtige Ange­
legenheit vor allem "die Wahrung der außen­
politischen Belange in allen Bereichen der 
Bundes- und Landesverwaltung' , erwähnt. 
Diese Formulierung entspricht zweifellos der 
Zuständigkeitsregelung der Bundesverfassung, 
ist aber doch neu. Bezüglich des Verhältnisses 
der Außenpolitik zu den Bundesländern hatten 
bisher nur die Erläuternden Bemerkungen zum 
Neutralitätsgesetz darauf hingewiesen, daß 
die Gesetzgebung sowohl des Bundes wie auch 
der Länder ihre Schranken in dem ver­
fassungsrechtlichen Grundsatz des Artikels I 
und insbesondere seines Absatzes 2 findet 
und eben wegen der Bindung der Gesetz­
gebung und Vollziehung des Bundes und der 
Länder der Weg der Verfassungsgesetzgebung 
gewählt wurde. Aus der Zuständigkeit des 
nunmehrigen Außenministeriums folgt für die 
Länderkammer, daß sie dem neuen Herrn 
Bundesminister für Auswärtige Angelegen­
heiten ebenso herzlich Glück wünscht, wie 
sie seinem Amtsvorgänger für seine erfolg­
reiche Tätigkeit dankt. 

Ein Wort des Dankes an die bisherigen An­
gestellten der Industrie- und Bergbauver­
waltungs-Gesellschaft, kurz IBV genannt, ge­
hört auch an die Spitze der Stellungnahme zu 
dem Gesetzesbeschluß,  der ihre Auflösung 
vorsieht. 

In der Nationalratsdebatte hiezu hat vor­
gestern die Erklärung des nunmehrigen N a­
tionalrates Dr. Broda, seine Partei habe die 
Auflösung der IBV nicht verlangt, doch 
etwas überrascht. Die halbe Wahrheit, die 
damit ausgesprochen wurde, bedarf der Er­
gänzung. Nach dem sozialistischen Vorschlag 
sollte die IBV nicht aufgelöst, sondern einem 
gemäß Artikel 77 Abs. 3 der Verfassung zu 
bestellenden Minister übergeben werden. Der 
Vorschlag enthielt also nicht die Wahl : sozia­
listischer Minister oder Auflösung der IBV, 
sondern lautete : sozialistischer Minister und 
IBV ! Auf den Gegenvorschlag, den Auf­
sichtsrat der IBV so wie bei den Betrieben aus 

Vertretern des Wirtschaftslebens zusammen­
zusetzen, ging die SPÖ nicht ein. Selbst das 
Zugeständnis, ihr den Vorsitz in diesem 
Aufsichtsrat einzuräumen, fand keinen An­
klang. 

So kam es zu der nunmehrigen Neuordnung, 
die in dreifacher Hinsicht unerfreulich ist. 
Die Errichtung der IBV hatte eine Auf­
lockerung des Staatskapitalismus angebahnt 
und die überparteiliche und unbürokratische 
Führung der verstaatlichten Industrie ange­
strebt. Dieser Weg wird nun wieder verlassen. 
Der Proporz, der in der mittelbaren Demo­
kratie für die Gesetzgebung charakteristisch 
und notwendig ist, dringt noch weiter in die 
Verwaltung ein. Die Formulierung des § 6 
Abs. 1 läßt darüber keinen Zweifel. Die 
Wiederrichtung des Investitionsfonds, dessen 
Auflösung ich seinerzeit hier zu begründen 
hatte, birgt die Gefahr in sich, zwei Arten von 
Steuerzahlern zu schaffen. 

Man wird meinen Bedenken das Schlagwort 
vom Gleichgewicht entgegenhalten, das jedoch 
verschweigt, daß es neben den 4 %  Millionen 
Wählern weitere 2 Millionen Staatsbürger und 
außer den beiden Regierungsparteien noch eine 
dritte Partei gibt. Hinter jedem ihrer acht 
Abgeordneten stehen genauso 40.000 Staats­
bürger wie hinter dem einen Abgeordneten, 
den die ÖVP der SPÖ voraus hat, also ver­
treten die bei den nichtsozialistischen Parteien 
im Nationalrat neunmal 40.000 = 360.000 
Staatsbürger mehr als die SPÖ. Diese Mehrheit 
wiegt umso schwerer, als sie größtenteils in 
Gebieten wohnt, die kinderreich sind. 

Was aber die Kinder als künftige Zahler 
�on Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen 
bedeuten, bringt uus augenblicklich die Pen­
sionsversicherungsanstalt der Arbeiter zum Be­
wußtsein. Ihre Hauptver�ammlung hat, laut 

Wiener Zeitung" vom 19. dieses Monats, "mit 
�roßer Sorge zur Kenntnis genommen, daß das 
laufende Geschäftsjahr dieses größten öster­
reichischen Sozialversicherungsträgers mit 
einem bedenklich hohen Gebarungsabgang 
abschließen wird, der noch größer sein dürfte 
als bisher. Die Delegierten der Arbeit�.r und 
der Dienstgeber machen die gesamte Offent­
lichkeit auf diese äußerst ernste und unhalt­
bare Finanzlage der Anstalt, die 1,3 Millionen 
Versicherte und rund 460.000 Rentner zu 
betreuen hat, aufmerksam." Im Zusammen­
hang damit erklärte der neue Vorsitzende des 
Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger , 
Abgeordneter Hillegeist, eine gute Zusammen­
arbeit zwischen Arbeitnehmer und Unter­
nehmer für unbedingt notwendig. 

Wie das Teilgebiet der Sozialpolitik, so 
bedarf erst recht die gesamte Regierungs­
politik der Zusammenarbeit. Um sie zu 
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ermöglichen, stimmen wir für die vorliegenden 
Gesetze. (Beifall bei der Ö V P.) 

Vorsitzender: Es hat sich weiter Herr 
Bundesrat Porges zum Wort gemeldet. Ich 
erteile es ihm . 

Bundesrat . Porges : Hohes Haus ! Meine 
Damen und Herren !  Ich kann mich der Fest­
stellung meines verehrten Vorredners an­
schließen und meiner Freude Ausdruck geben, 
daß der Herr Bundeskanzler und eine Reihe 
unserer Bundesminister und Staatssekretäre 
uns heute die Ehre und Auszeichnung ihres Be­
suches erwiesen haben und der Herr Kanzler 
selbst eine verkürzte Form seiner Regierungs­
erklärung hier abgegeben hat. 

Die Gesetze, die uns heute zur Beratung 
und Beschlußfassung vorliegen, sind das prak­
tische Ergebnis der Regierungserklärung und 
der dieser Erklärung vorausgegangenen 
wochenlangen Regierungsverhandlungen. Ich 
möchte mich daher gleich mit den Dingen 
unmittelbar beschäftigen und zu den Gesetzen 
über die Neuregelung beim Rechnungshof 
sagen, daß wir es begrüßen, daß nunmehr jene 
gesetzliche Basis, auf der bisher der Präsident 
des Rechnungshofes allein gestanden ist, auch 
auf den Vizepräsidenten ausgedehnt wird ; 
er muß vom Nationalrat gewählt werden, 
er wird vom Bundespräsidenten angelobt, 
er erhält Rang und Bezüge eines Staats­
sekretärs, und das alles begrüßen wir. Denn ­
das möchte ich am Rande sagen - die uns 
nicht immer befriedigende Haltung des bis­
herigen Herrn Vizepräsidenten und die Ab­
fassung von Geheimberichten, die nicht auf 
Prüfungsergebnissen, sondern auf mehr als 
zweifelhaften Informationen beruhten, haben 
wir angesichts der hohen Achtung, die der 
Institution des Rechnungshofes gebührt, 
immer außerordentlich bedauert. Aber nun 
wird der Herr Vizepräsident vom N ational­
rat gewähltf ist diesem verantwortlich und 
kann sich dieser Verantwortung in Zukunft 
nicht mehr entziehen. 

Zu .dem Gesetz über die Neuregelung in 
der Verwaltung und in der obersten Leitung 
der verstaatlichten Betriebe muß ich sagen, 
daß die Haltung eines großen Teiles jener 
Herren, die sich im Jahre 1946 der Verstaat­
lichung und den verstaatlichten Betrieben 
gegenüber ziemlich ablehnend verhalten haben, 
nunmehr einen gründlichen Wandel erfahren 
hat. Denn wenn ich mir vor Augen halte, 
daß gerade die verstaatlichten Betriebe einer 
der größten Zankäpfel im Verlauf der Re­
gierungsverhandlungen gewesen sind, daß ge­
rade die Frage der verstaatlichten Betriebe 
einmal sogar zu einem Abbruch der Ver­
handlungen geführt hat, und mit der Be­
deutung, die . diesem Betriebssektor heute 

zugewiesen wird, die Haltung dieser Seite 
im Jahre 1946 vergleiche, dann stelle ich 
mit Vergnügen fest, daß heute ohne Unter­
schied der Partei und Weltanschauung die 
Verstaatlichung als Prinzip und die ver­
staatlichten Betriebe all!! solche als Wirt­
schaftsfaktoren ersten Ranges von allen an­
erkannt werden. lVo sind die Zeiten, als 
man 1 946 sagte : Nehmt euch den KrempI, 
er ist eh Itichts wert ! Heute sind aus diesen 
Betrieben große, blühende, mit Gewinn ar­
beitende Wirtschaftsunternehmen geworden, 
und ich kann daher verstehen, daß nach dem 
Abschluß der Regierungsverhandlungen ein 
bürgerliches Blatt, "Die Presse"; in einem 
Artikel mit der Österreichischen Voll{spartei 
ziemlich hart und mit viel Spott und Hohn 
ins Gericht geht und daß dieser Artikel des 
Herrn Fritz Molden in der "Presse" vom 
Sonntag, den 12 .  Juli, die Überschrift trägt : 
"Die Tabakregie noch in unserem Besitz" .  

Meine Damen und Herren ! Wenn ich mir 
gestatten darf, ein wenig. auf die Geschichte 
der Verstaatlichung in Österreich zurückzu­
greifen, so möchte ich sagen, daß infolge der 
Zerreissung des politisch nicht mehr haltbaren, 
aber wirtschaftlich gesehen immerhin sehr 
bedeutsamen altösterreichischen Wirtschafts­
gebietes die österreichische Grundindustrie im 
Jahre 1918  ihre gesunde Proportion zur ver­
bliebenen Wirtschaft verloren hatte. Es war 
daher nur mehr eine Frage deT Zeit, daß sich 
ausländische Interessen - wir kennen diese 
Periode der Ersten Republik . - dieser Be­
triebe bemächtigten, und diese ausländischen 
Interessen führten schließlich dazu, daß dem 
Nationalsozialismus der Griff nach Österreich 
wesentlich erleichtert wurde. 

Es war daher nach 1945 die österreichische 
Grundindustrie vor derart umfassende Auf­
gaben gestellt, daß Privatinitiative und Privat­
kapital diese Aufgaben gar nicht mehr hätten 
lösen können. Und das Parlament faßte 
damals den einstimmigen Beschluß, die vor­
wiegend GrundstQff·� produzierenden Betriebe 
nunmehr von Sonderinteressen freizumachen 
und dem österreichischen Staat, der Republik zu 
überantworten. Es karn damals das Bundes­
ministerium für Vermögenssicherung und 
Wirtschaftsplanung. Die Verwaltung der ver- . 
staatlichten Betriebe wurde dann durch dCl,s 
BUlldesministerium für Verkehr und verstaat­
lichte Betriebe und nach 1956 durch die 
Industrie- und Bergbauverwaltung abgelöst. 

Es erhebt sich nun die Frage, ob es güns.t,ig 
war und günstig ist, die oberste Spitzenleitung 
der Verstaatlichung in Österreich alle drei, 
vier Jahre, abhängig vom 'Vahlausgang, zu 

verändern, und ob sich das nicht auf die 
wirtschaftliche Tätigkeit dieser Betriebe un-
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vorteilhaft, nachteilig auswirken kann. Aber 
die Möglichkeit, die IBV aufrechtzuer­
halten, war eben nicht gegeben, und wir 
sehen jAtzt als neue Möglichkeit an der Spitze der 
obersten Leitung der verstaatlichten Betriebe 
den Herrn Vizekandel' stehen. 

Wenn ich mir die wirtschaftlichen Erfolge 
der verstaatlichten Betriebe Österreichs etwas 
ansehe, finde ich, daß dort heute 126.000 Ar­
beiter und Angestellte beschäftigt sind. Das 
sind also mit ihren Familien eine halbe Million 
Menschen, die von der Verstaatlichung in 
Österreich leben. Ich kann feststellen, daß 
der Vergleich der Schwankungen im Beschäf­
tigtenstand zwischen der verstaatlichten In­
dustrie und der übrigen, privaten Industrie 
wesentlich zugunsten der verstaatlichten 
Industrie in Österreich ausfällt, und das 
ist wohl ein Plus, das wir den verstaat­
lichten Betrieben als Guthaben anschreiben 
können. 

Wenn ich mir noch vor Augen halte, daß die 
verstaatlichte Industrie von 1945 bis 1958 
rund 3 Milliarden Schilling an ERP-Mitteln 
erhielt, aber aus Mitteln der Selbstfinanzierung 
9,3 Milliarden Schilling aufgebracht hat (Bun­
desrat 1 ng. H e l b i c h :  Weil sie keine Steuern 
gezahlt haben !) , daß also 72 Prozent in der 
verstaatlichten Industrie durch Eigenfinan­
zierung aufgebracht wurden, dann können 
wir das auch wieder als Plus für die verstaat­
lichten Betriebe buchen. (Bundesrat Ing. H e l­
b i c h :  Lassen Sie uns keine Steuern zahlen, 
dann können wir auch investieren !) 

Meine Damen und Herren !  Wenn wir weiter 
feststellen, daß heute die verstaatlichten Be­
triebe und ihre Produkte nicht weniger als 
28 Prozent des österreichischen Exports be­
streiten, dann können wir auch mit dieser 
Feststellung zufrieden sein. 

Die verstaatlichte Industrie hat also ihre 
Geschäftspolitik . immer von dem Grundsatz 
leiten lassen, für die gesamte verarbeitende 
Industrie möglichst. gute .Produktionsbedin­
gungen zu schaffen. (Bundesrat Schreiner:  
Eisenpreise !) Ich möchte feststellen, daß die 
Politik der verstaatlichten Industrie wesent­
lich dazu beigetragen. hat, die Exporte der 
gesamten Wirtschaft zu fördern, einen hohen 
Grad der Dauerbeschäftigung zu sichern und 
nicht zuletzt das Preisniveau günstig zu be­
einflussen. (Ruf bei der Ö V P : Eine kühne 
Behauptung !) 

Darf ich dazu feststellen, meine Damen 
und Herren von der Österreichischen Volks­
partei - ich kann natürlich nicht auf 30 Zwi­
schenrufe zugleich antworten -, daß im 
Jahre 1956 der Herr Abgeordnete Hofeneder, 
'der Ihrer Partei angehört, in der Nationalrats-

debatte gesagt hat, daß es die vornehmste 
Aufgabe der verstaatlichten Industrie ist und 
war, Gewerbe und Finalindustrie Österreichs 
mit billigen Rohstoffen zu versorgen. Er 
sagte : "Wir anerkennen ohne weiteres, daß 
die verstaatlichte Grundstoffindustrie dieser 
Aufgabe entsprochen und diese Erwartungen 
erfÜllt hat."  (Bundesrat Salzer:  Was hat 
Oarlo Schmid zur Verstaatlichung gesagt ?) Das 
sind also die Worte eines Mannes Ihrer eigenen 
Partei. (Bundesrat Salzer : Und was sagt 
Oarlo Schmid ?) 

Meine Damen und Herren t Die Auflösung 
der IBV hat also niemanden befriedigt, und 
der Herr Dr. Prader, der nun im anderen 
Hause spricht - wir haben keine Gelegenheit 
mehr, seinen interessanten Ausführungen in 
diesem Hause zu lauschen -, hat erklärt : 
die IBV wurde aufgelöst, weil die Macht­
ansprüche der Sozialisten zu groß waren. So 
sieht das der Herr Dr. Prader. 

Wir, meine Damen und Herren, sagen : Der 
Widersinn, daß die verstaatlichten Betriebe 
bisher von Gegnern der Verstaatlichung ge­
leitet wurden, ist durch das Wahlergebnis 
vom 10. Mai beseitigt worden (ironische 
Heiterkeit bei der Ö V P - Ruf bei der Ö V P : 
Man kann es auch 80 auslegen !) , und an der 
Spitze der Verstaatlichung in Österreich steht 
ein Sozialist, also ein Mann, in dessen Programm 
die Verstaatlichung einen wesentlichen Teil 
ausmacht. 

Im Laufe der Wochen der Regierungsver­
handlungen waren wir alle jeden Tag 
interessiert an dem jeweiligen Stand der 
Verhandlungen. Wir haben die Zeitungen 
interessiert gelesen, wir haben die Radionach� 
richten gehört, aber an einem Tag, meine 
Damen und Herren, am Morgen des 9. Juli, 
waren wir erheitert. Da haben wir also gelacht, 
und dieser Heiterkeitserfolg, der nicht nur ein 
Heiterkeitserfolg für uns Auserwählte gewesen 
ist, sondern ein Heiterkeitserfolg für ganz 
Österreich war, das waren die Worte, die der 
Herr Bundeskanzler am Dienstag, den 8 .  Juli, 
gesprochen hat, indem er einmal im Verlauf 
der Verhandlungen erklärt hat :  "Wir konnten 
nicht die Arbeiter und Angestellten der ver­
staatlichten Betriebe der sozialistischen Herr­
schaft preisgeben." (Ruf bei der SPÖ : 
Unerhört ! - Weitere Zwischenrufe.) Ich habe 
gehört, daß an diesem Tag in den verstaat­
lichten Betrieben die Arbeit erst zehn Minuten 
später aufgenommen werden konnte, weil die 
Lachkrämpfe in diesen Betrieben die Arbeiter 
am rechtzeitigen Arbeitsbeginn verhindert 
hatten. (Bundesrat Ing. Helb ich:  Das ist 
eine Arroganz ! Sie glauben wohl, jeder Arbeiter 
muß ein Sozialist sein ! - Der Vor sitzende 
gibt das Glockenzeichen.) 
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Dazu, meine Damen und Herren, noch ein 
W·ort zur Regierungserklärung. Der Herr 
Bundeskanzler hat in seiner Regierungser­
kläru�lg gesagt : "Die Ausgabe von Volks­
aktien ist einem großen Interesse des Publi­
kums begegnet und zeigt das Bestreben unserer 
Mitbürger, Mitbesitzer an wertschaffenden 
Produktionsanlagen unseres Landes zu 
werden. " Es wurde heute vom Herrn Kanzler 
betont, daß die Regierungserklärung gemein­
sam abgefaßt wurde und daß sie also eine 
Erklärung, ein Arbeitsprogramm für beide 
Parteien ist. 

Wenn also die Ausgabe von Volksaktien 
in die Regierungserklärung aufgenommen wur· 
de, so ist das auch eine Erklärung, der 
wir zugestimmt haben. (Bravo !-Rufe bei 
der Ö V P.) Aber ich möchte doch, meine 
Damen und Herren, vor übertriebenen Hoff· 
nungen warnen. (Weitere Zwi8chenrufe bei 
'de'i" Ö V  P.) Ich habe mir nämlich eine Auf­
stellung über das Ergebnis der Volksaktien­
ausgabe bis zum heutigen Tage geben lassen 
(B'undesrat Stefanie Psonder :  Sie haben Z1t 

früh gelacht !), und ich habe festgestellt, 
daß bis zum heutigen Tage in den Betrieben, 
für welche Volksaktien ausgegeben wurden, 
55 Milliontm Schilling aufgebracht wurden, 
davon 9,8 Millionen durch die Belegschaft 
der Betriebe selbst. Für 55 Millionen Schilling 
Volksaktien ! In der gleichen Zeit, von 1956 
bis zum Mai 1959, ist der. Stand der Spar­
einlagen bei den österreichischen Kredit· 
instituten von 12,5 Milliarden auf 24 Mil­
liarden gestiegen. Die Spareinlagen haben 
sich von 12 auf 24 Milliarden verdoppelt, 
und in diesem Zeitraum wurden für 55 Millionen 
Volksaktien gezeichnet ! (Bundesrat Ing. H e l­
b i c h :  Stimmen Sie doch zu, daß bei der VÖEST 
1 Milliarde ausgegeben wird ! Die ist sofort 
weg !) 

Dazu kommt, daß der Herr Dr. Prader 
drüben im Nationalrat uns als leuchtendes 
Beispiel die Ausgabe der Volksaktien der 
Preu�ag hingestellt hat. ( Zwischenrufe bei 
der OV P.) Er hat erklärt, bei der Aktien· 
ausgabe der Preußag mußte sogar die 
Polizei eingreifen, um die Zeichnungswilligen 
an den Schaltern der Banken im Zaum zu 
halten. Ich habe mir daraufhin die Zeich· 
nung der Preußag-Aktien angesehen. Es 
sind dies die Aktien der bundeseigenen 
Preußischen Bergwerks- und Hütten-A. G. 
im Nennwert von 30 Millionen Mark. Das 
Einkommen, bis zu welchem Volksaktien der 
Preußag gezeichnet werden konnten, wurde 
mit 16.000 Mark begrenzt. Das hat dazu­
geführt, daß viele vermögende Sparer mit 
Einkommen jenseits dieser festgelegten Grenze 
nicht sich selbst, aber ihre Ehefrauen unli 

Kinder in die Zeichnungslisten eintrugen 
ließen. 

Die Preußag-Aktien wurden als ein Modell 
einer Volksaktie stark angezweifelt - nicht 
nur von den Sozialdemokraten draußen in 
der Deutschen Bundesrepublik, sondern es 
hat da einen Herrn gegeben, den Bundestags. 
abgeordneten Dr. Katzer , der festgestellt hat, 
daß die Preußag-Aktie keineswegs das 
Modell einer wirklichen Volksaktie ist, da 
zum Beispiel eine Sperrfrist für den Wieder­
verkauf dieser Aktien überhaupt nicht vor· 
gesehen ist. 

Meine Damen und Herren ! Dieser Herr 
Abgeordnete Dr. Katzer gehört der Christlich­
Demokratischen Union an. Und einer der 
führenden Beamten im deutschen Bundes· 
schatzministerium hat zu den Preußag. 
Aktien erklärt : Wir würden es schon als 
einen Erfolg buchen, wenn die Hälfte der 
Preußag-Aktien nach einem Jahr noch 
in den Händen der Ersterwerber ist ! 

Meine Damen und Herren ! Das ist noch 
nicht alles, was die Preußag.Aktien betrifft, 
denn vor ungefähr vier Wochen hat die erste 
Generalversammlung der Preußag statt. 
gefunden, und dort sind natürlich auch die 
Zeichner der Preußag. Volksaktien erschie.­
nen. Sie mußten zu ihrer Erschütterung und . 
zu ihrem Entsetzen erleben, daß sie in den 
Aufsichtsräten und Vorständen der Pr�ußag 
überhaupt nicht oder fast nicht vertreten sind, 
daß die Zeichner der Preußag-Volksaktien 
im Aufsichtsrat, der 21 Mandate zählt, mit 
sage und schreibe einem Mandat vertreten 
gewesen sind, weil sich die übrigen Aufsicht.s­
ratmandate von vornherein die deutschen 
Banken vorbehalten haben. (Zwischenrufe bei 
der Ö VP.) 

Soviel über die Volksaktien. Meine Damen 
und Herren ! Natürlich werden wir zu den 
Erklärungen des Regierungsprogramms stehen. 
( Bravo !- Rufe und Beifall bei der (j V P.) 
Aber eines möchte ich doch dazu sagen : 
Österreich besitzt gegenwärtig noch das deut· 
sehe Aktienrecht, nach dem die Generalver. 
sammlung keine und d.er Aufsichtsrat fast 
keine Rechte besitzen. (Bundesrat Salze r: 
Bravo ! Ändern wir das l) Wenn ·wir uns also 
in Zukunft über die Ausgabe von Volks­
aktien unterhalten werden, dann wird eine 
Reform des Aktienrechtes vorausgehen müssen. 
(Bundesrat Scheidl: Die der Justizminister 
bisher vet'hindert hat !) 

Soviel über die Gesetze selbst ! Und nun 
gestatten Sie mir noch einige Worte zu den 
Regierungsverhandlungen und zur Regierungs­
erklärung. Die Verhandlungen haben lange 
gedauert, aber ich bin nicht einer, der vielleicht 
bekümmert war oder nervös geworden ist und 
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der so wie manche von einer "Krise der 
Demokratie" gesprochen hat. Nein, meine 
Damen und Herren ! Ich habe gerade dieses 
Verhandeln, dieses Miteinander-Reden, dieses 
Miteinander-Diskutieren geradezu als ein 
Probestück der Demokratie angesehen. Ja, 
Demokratie ist reden, Demokratie ist disku­
tieren, Demokratie heißt doch, die Meinungs­
gegensätze, die Gegensätze der Anschauungen 
zu überbrücken (Ruf bei der ÖVP: A.ber 
nicht verschärfen ') , und wenn es neun Wochen 
dauert, irgendwann einmal auf einen gemein­
samen Boden zu kommen. Und darüber, wie 
das Wahlergebnis vom 10. Mai da.s Gleich­
gewicht wiederhergestellt hat, möchte ich eine 
kleine persönliche Reminiszenz erzählen. 

In der Wahlnacht vom 10. auf den 1 1 .  Mai 
haben sich da drüben in der Löwelstraße 
vor unserem Parteihaus einige hundert Men­
sehen . eingefunden, um der Partei zu ihrem 
Wahlerfolg zu gratulieren. Als der Herr 
Vizekanzler zirka um halb ein Uhr nachts 
auf der Straße erschien, rief einer aus der 
Menge : Herr Vizekanzler , jetzt steht das 
Schinakel wieder . grad ! 

Wenn uns heute Herr Dr. Kolb sagt, 
das Gleichgewicht sei gar nicht hergestellt, 
weil mit den Stimmen, die für die zweite 
bürgerliche Partei Österreichs abgegeben wur­
den, noch immer ein Übergewicht der Bürger­
lichen besteht, dann soll das für uns ( Bundesrat 
Ing. H.e,lb i c h: . • .  ein Ansporn sein I) eine Mah­
nung .und eine Aufforderung sein, beim nächsten 
Wahlkampf dafür zu sorgen, daß das Gleich­
gewicht wirklich hergestellt wird. (Bundesrat 
S a lzer: Sehn S', also so sind wir I) Meine 
Damen und Herren ! Auch darüber einige 
Worte. 

Ich möchte nur sagen, daß die Koali­
tion, die so oft angefeindete, die so oft kriti­
sierte, in den letzten 1 4  Jahren gut funktioniert 
hat und weiter - so wollen wir annehmen, 
an uns soll es nicht fehlen - gut funktionieren 
wird. Aber eines : Es wurde von den Kri­
tikern immer behauptet, diese Koalition sei 
doch steril, unfruchtbar, weil ihr eine gesunde, 
ihr gegenüberstehende Opposition fehlt. Ich 
glaube, daß diese Betrachtung überholt ist , 
ich glaube, daß sie nicht mehr stimmt, denn 
in einer Koalition von zwei Parteien, die auf 
verschiedenem Boden stehen, sind diese beiden 
Parteien, eine gegen die andere, auch Opposi­
tion. Und wenn manchmal der Leitartikler 
der "Neuen Wiener Tageszeitung" böse ist 
und schreibt : Diese bösen Roten, diese Sozia­
listen, die wollen gleichzeitig Regierung und 
Oppositionspartei sein ! ,  da�n muß ich sagen : 
Jawohl, meine Damen und Herren ! , Warum 
denn nicht 1 (Heiterkeit bei der Ö VP.) Die 
moderne Demokratie hat nun einmal neue 

Formen, und es ist gar nicht so abwegig, 
zu sagen : eine Partei kann in der Regierung 
sein und selbstverständlich auch die andere 
Partei einer Kritik unterziehen. Das� gilt 
nicht nur für uns, das gilt selbstverständlich, 
meine Damen und Herren, auch für Sie. 

Heute wurde wieder vom Proporz geredet, 
und Herr Dr. Kolb hat die Ausdehnung 
des Proporzes bedauert. Man mag darüber 
streiten, aber ich möchte doch im Hinblick 
auf die vergangenen 14 Jahre sagen : Na, 
trotz Proporz haben wir immerhin einige 
Erfolge erzielt! (Bundesrat Ing. H e lbich: 
Weil wir uns gegenseitig nicht so gepflanzt 
haben, wie Sie es tun I) Das kann man nur 
im Laboratorium, Herr lng. Helbich. (Bundes­
rat I ng. Hel  b ich: Pflanzen kann m.an auch da I) 

Der Proporz hat Österreich wahrlich nicht 
geschadet, und dort, wo die beiden Parteien 
in der Verwaltung je einen Mann ihres Ver­
trauens hingesetzt haben, hat es sich erwiesen; 
daß diese beiden aus verschiedenen Lagern 
kommenden Menschen sich auf dem Boden 
der fachlichen Arbeit immer wieder gefunden 
haben. (Bundesrat Ing. H e lbi ch: A.uf einer 
anderen Basis I) 

Schmerzlich hat mich in der Debatte 
während dieser neun Wochen die manchmal 
vorgekommene Diskriminierung der Partei 
und des Partei wesens berührt. Ich glaube, 
meine Damen und Herren, daß alle diejenigen, 
die Partei und Parteiwesen als etwas Ver­
ächtliches, als etwas Abzulehnendes betrachten, 
eigentlich umlernen sollten. Die Parteien 
sind einmal eine Form des modernen demo­
kratischen Lebens (Bundesrat Ing. H e l b i c h: 
Das wissen wir auch !) , und die Parteien sind 
einmal eine Form, in der sich Teile des Volkes 
ihre politische Interessenvertretung suchen, 
und ich glaube daher, daß man aufhören 
sollte, Partei, parteiisch, Parteibrille, und 
wie das alles heißt, als etwas Abzulehnendes 
zu betrachten. Das Bekenntnis zu einer 
demokratischen Partei ist meiner Meinung 
nach das Bekenntnis zur Demokratie. 

Meine Damen und Herren! Ich habe mich 
in den 40 Jahren, in denen ich im Partei­
leben stehe, immer stolz als Parteimann be­
trachtet. Der Name unserer Partei ist Sozia­
listische Partei Österreichs, und dieser Name 
ist ein Programm. Wir, ich und meine 
Freunde, stehen daher als österreichische 
Parteimenschen nach Geist und Seele hier 
auf dem Boden des Hauses und auf dem 
Boden des österreichischen Staates als Öster­
reicher, als Demokraten und als Sozialisten. 
Das ist das Fundament, meine Damen und 
Herren, von dem aus wir der durch die neuen 
Gesetze vorgenommenen Regelung der Kom"­
petenzen in Österreich auf Grund des Wahl-
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ergebnisses vom 10. Mai freudig unsere Zu­
stimmung erteilen. (Beifall bei , der S PÖ. -
Bundesrat . Dr. K oref: Auf die Banfterwlb 
"Kolben"hiebe die saftigeren Kolbenschläge 1 
Ist eine ganz nette Abwechslung I) 

Vorsitzender: Meine Damen und Herren ! 
In der Zwischenzeit ist der Herr Bundes­
minister für Inneres erschienen. Ich darf 
ihn in unserer Mitte recht herzlich begrüßen. 
(Allgemeiner Beifall.) 

Als nächster Redner hat sich - Herr 
Bundesrat lug. Helbich zum Wort gemeldet. 
Ich erteile es ihm. 

Bundesrat lng. He1bich : Hohes Haus ! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren ! Wir haben 
nun vom Herrn Bundesrat Porges einige sehr 
markante Worte gehört. Er tut so, als wenn 
hier verschiedenes riicht ganz kl!'tr wäre . Ich 
möchte nun hier ganz prinzipiell folgendes 
feststellen. 

Schauen wir. doch dieses Österreich an ! 
Schauen wir doch diese österreichische Volks­
wirtschaft in den letzten 50 Jahren an ! Um 
1900 war Österreich ein Staat mit über 50 Mil­
lionen Einwohnern, Teile von Polen, die ganze 
Tschechoslowakei, ganz Ungarn, Teile von 
Jugoslawien und der HilJen Triest haben 
zu diesem großen Wirtschaftskörper, gehört. 
Er war zusammengespielt, das war eine Har­
mOfie. Um 1920 war dieser große ruhende Pol zu 
einem Sechsmillionenstaat zusammengeschmol­
zen. Eine wilde Inflation jagte durch das Land, 
und es herrschte Arbeitslosigkeit wie noch nie 
zuvor. In den dreißiger Jahren jagte die 
Weltwirtschaftskrise über den Erdball, und, 
wie schon der Name Weltwirtschaftskrise sagt, 
es war das nicht eine Krise, die nur in unserem 
Vaterlande war, sondern eine Krise, die sich 
über den ganzen Erdball spannte und natür­
lich Staaten wie dieses Österreich besonders 
hart erschütterte. Und dann kam das Jahr 
1938, das Jahr 1939 mit dem Kriege

' 
und 

schließlich das -Jahr 1945. 1945 bedeutete für 
Österreich Zusammenbruch, Tod und Ver­
derben. 

Und nun sagt der Herr Bundesrat Porges : 
Hier waren nun die Privaten nicht fähig, etwas 
zu tun, und der Staat mußte helfend ein­
greifen. (Bunde8rat M ayrhauB e r .'  Richtig I) 
Sehr verehrter Herr Bundesrat Porges ! 
Schauen Sie doch die letzten 50 Jahre an, was 
diese ganze Volkswirtschaft, Wirtschaft und 
Bevölkerung hier mitgemacht hat. Und daher, 
Herr Bundesrat Porges, hat sich auch die 
Österreichische Volkspartei, obwohl sie im 
Jahre 1945 die absolute Mehrheit gehabt hat, 
im Jahre 1946 zur Verstaatlichung von be­
stimmten Betrieben bekannt und das sogar 
mitbeschlossen, sodaß hier ein Fundament 

gelegt werden konnte, weil man eben einge­
sehen hat, daß das bei den damaligen Verhält­
nissen das Richtige war. Man mußte damals auch 
bedenken, daß wir vier Besatzungen hatteIl. Es 
bestand die Gefahr, daß diese großen Betriebe, 
die nach 1938 gebaut worden waren, even­
tuellen Zugriffen von bestimmten Besatzungs­
mächten ausgesetzt worden wären. '  (Bundes­
raJ A ppe l ,'  Sonst hätten Sie ohnedies nicht zu­
ge8timmt I) 

Wir stehen zu unserem Wort für diese 
Tat nach 1946, für diese Verstaatlichung, 
wir sind aber nicht im Prinzip für die Ver­
staatlichung, sondern wir glauben, daß, soweit 
es irgendwie möglich ist, hier Auflockerungen 
Platz greifen müssen. Sehr geehrter Herr 
Bundesrat Porges ! Auch einige bedeutende 
Vertreter der europäischen sozialistischen Par­
teien haben zu diesem Problem Stellung 
genommen. Ein Ihnen vielleicht nicht unbe­
kannter deutscher Sozialist, Carlo Schmid, 
hat gesagt : Die Verstaatlichung ist keine 
moderne W"irtschaftsform und nicht das All­
heilmittel für die Arbeitnehmer. (Bunde8rat 
Wodica:  Das wissen wir ! Das ist uns nicht8 
N eues I) Hier gibt es Möglichkeiten, hier muß 
noch weiter diskutiert werden, um auch über 
den Weg der Volksaktien Auflockerungen 
herbeizuführen, die ja in der gemeinsamen Re­
gierungserklärung beinhaltet sind, zu denen Sie 
sich ja, wenn auch etwas zynisch, bekannt 
haben und die auch durchgeführt werden.. 

Sie sagen nun : Na ja, nach 1 945 ist diese 
verstaatlichte Industrie dagewesen, kein Hund 
wollte sie haben ! - Selbstverständlich wa.r 
sie zerstört ! Selbstverständlich waren große 
Verluste I Freilich sind wir uns dessen bewußt, 
daß in diesen verstaatlichten Betrieben 126.000 
Arbeiter und Angestellte tätig sind. ·Wenn Sie 
sagen, diese verstaatlichte Industrie steht nun 
modern und rationell ausgebaut hier, so dürfen 
wir aber auch nicht vergessen, daß wir alle 
dazu beigetragen haben, alle Österreicher, 
jeder Arbeiter und Angestellte und Wirt­
schaftstreibende, denn sie haben ja nach 1945 
Steuern in einem Ausmaß gezahlt wie noch 
nie zuvor in der Geschichte unseres Vater­
landes. (Beifall bei der Ö VP.) Wir müssen 
sagen, daß diese Österreicher, jeder einzelne, 
das Fundament dafür gelegt haben, daß diese 
Betriebe wieder gesund und rationell werden 
konnten, um die Arbeitsplätze für diese 
126.000 Menschen zu sichern. 

Wir dürfen aber auch nicht vergessen, daß 
nicht nur wir, sondern, wie Sie selbst gesagt 
haben, auch Länder über dem großen Ozean über 
3 Milliarden Schilling in diese Betriebe hinein­
gesteckt haben und daß das alles nicht nur 
unser eigener Erfolg ist, sondern daß wir auch 
einen Dank an jene Staatsbürger über dem 
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großen Wasser zu sagen haben, die ihre : wort ? - Es ist nicht der F8oll. Wir kommen 
Steuermittel zur Verfügung gestellt haben, nunmehr zur Abstimmung, die ich über jeden 
damit wir schneller wieder unsere Betriebe der vier Gesetzentwürfe getrennt vornehme. 
auf- und ausbauen konnten. Bei der getrennt durchgeführten A bst im- . 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! m ung beschließt der Bundesrat, gegen die vier 
Wenn riun nach 1956 getrachtet wurde, diese Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates k e i nen 
Betriebe in  eine Industrie- und Bergbau- E i nspruch zu erheben. 
verwaltung überzuführen, so war das gut so. 
Es ist selbstverständlich, wir bekennen uns zu 
den Parteien, wir wissen, daß in allen Staaten 
der Welt die Parteien die Mandatare stellen , 
die dann zu beschließen haben, wie die ein­
zelnen wirtschaftlichen Unternehmungen ge­
führt werden. Aber wir waren ebenso der 
Meinung, daß hier möglichst Fachleute hinein­
kommen sollen. In den Aufsichtsräten haben 
die Parteien ihren Platz . (Bundesrat Graf:  
Nur mit dem () V P-Parteibüchl ! ) Aber wir 
glauben, daß auch in den Vorständen die 
Bestellungen nach Fachlichkeit und Sachlich­
keit durchgeführt werden können. Wir haben 
in den letzten Jahren Bestellungen durch­
geführt, und es ist ebenfalls sehr erfreulich, 
daß nun auch in den letzten Betrieben, in der 
VÖEST und der Alpine Montan, laut Verein­
barung der Parteien in nächster Zeit die 
ordentlichen Organe bestellt werden. (Bundes­
rat Porges : Die "Fachleute" gehören nur der 
() V P an 1 - Ruf bei der () V P :  Das haben wir 
nicht behauptet 1 - Bundesrat A p.p e l : Aber 
wer ein Fachmann ist, bestimmt die () V P I) 

Ich möchte dazu abschließend nur eines 
sagen. Meine sehr geehrten Damen und Her­
ren ! Wir stehen zu unserem Wort von 1946. 
Wir möchten aber nur das eine feststellen, daß 
hier ebenfalls das ganze österreichische Volk 
und andere Staatsbürger über dem großen 
Wasser vieles dazu beigetragen haben, daß wir 
nun diese blühenden Betriebe haben. Wir 
dürfen nicht vergessen, daß es Österreicher 
waren, die durch die hohen Steuerlasten die 
Gelder zur Verfügung gestellt haben, und wir 
dürfen nicht vergessen, daß es im Verstaat­
lichungsgesetz einen § 4 gegeben hat, der es 
diesen Betrieben ermöglicht hat, ihren Aufbau 
unter günstigeren Bedingungen durchzuführen. 

Wir haben nun sehr offen und sehr laut und 
akustisch stark über dieses Thema gesprochen. 
Wir wollen nun doch wieder zurückkehren 
und sagen : Jawohl, wir stehen zu unserem 
Wort, jedoch möchten wir betonen, daß die 
Privatinitiative und all das, was mit Privat­
wirtschaft zusammenhängt, weiterhin der 
Sauerteig der Wirtschaft bleiben und in aller 
Zukunft auch sein wird. (Beifall bei der 
() VP. - Bundesrat A ppel :  Siehe Hasel­
gruber I) 

Vorsitzender: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht 
einer der Herren Berichterstatter das Schluß-

6. Punkt : Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 22. Juli 1959 : Bundesgesetz, womit das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948 geändert wird 

(1 . .  Vertragsbedienstetengesetz-Novelle) 

Vorsitzender : Wir gelangen zum 6. Punkt 
der Tagesordnung : 1 .  Vertrags bediensteten­
gesetz-Novelle. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Salzer. 
Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu referieren. 

Berichterstatter Salzer : Hohes Haus ! Meine 
Damen und Herren ! Der vorliegende Gesetzes­
beschluß des Nationalrates stellt die erste No­
velle zum Vertragsbedienstete:qgesetz 1948 dar. 
Dieser Gesetzesbeschluß ist notwendig gewor­
den durch die Einführung der 45 Stunden­
Woche in der Privatwirtschaft und dadurch, 
daß eine umfangreiche N ovellierung des Ver­
tragsbedienstetengesetzes 1948 noch nicht ab­
geschlossen werden konnte. Es mußte daher 
in diese Novelle 3,uch eine Ermächtigung der 
Bundesregierung zur Erlassung einer neuen 
Vordienstzeitenverordnung für Ver.tragsbe­
diel1stete eingebaut werden. Durch edie 
Vorlage sollen hauptsächlich zwei drin­
gend notwendig gewordene Punkte der in 
Aussicht genommenen umfangreichen Novelle 
zum Vertragsbedienstetengesetz vorgezogen 
und beschlossen werden. Durch die Vor­
wegnahme dieser in der Vorlage enthal­
tenen Punkte soll wenigstens eine Anglei­
chung an die Besoldungsbestimmungen des 
Gehaltsgesetzes 1956 erfolgen, da es noch nicht 
abzusehen ist, . wann die schon seit fast zwei 
Jahren andauernden Verhandlungen zwischen 
der Bundesverwaltung und den Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes über eine umfang­
reiche Novelle beendet sein werden. 

Der Gesetzentwurf gliedert sich in vier 
Artikel. 

Der Artikel I regelt die durch d.�e 45 Stunden­
Woche notwendig gewordene Anderung der 
Berechnung des Entgelts für eine W ochentags­
arbeitsstunde. Der bisherige Teiler zur Berech­
nung dieses Entgelts war 20S,67und muß nun 
infolge der Herabsetzung der Arbeitszeit auf 
45 Stunden durch den Teiler 195,63 ersetzt 
werden. 

Durch die Neugestaltung des § 15 sollen 
ferner bis zur Neuregelung des Besoldungs­
rechtes der Vertragsbediensteten des Bundes 
in Überstellungsfällen grundsätzlich die für 
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die Bundesbeamten geltenden Bestimmungen 
sinngemäß angewendet werden. 

Durch die Änderung des § 20 wird die 
45 Stunden-Woche für die Vertragsbedien­
steten des Entlohnungsschemas lI - das sind 
die Arbeiter - voll wirksam. 

Ebenso entspricht die Änderung des § 26 
im wesentlichen dem § 12 des Gehaltsgesetzes 
1956 hinsichtlich der Ermächtigung der Bun­
desregierung zur Erlassung einer Vordienst­
zeitenverordnung für Vertragsbedienstete . 

Der § 42 , welcher di� Überstellung im Ent-
10hnungsschema I L  behandelte, kann weg­
fallen, da die Überstellungsbestimmungen künf­
tig im neuen § 15 geregelt sind. 

Der Artikel II regelt das Wirksam­
werden der Bestimmungen über die Ein­
führung der 45 Stunden-Woche mit 1 .  Juli 
1959. Die übrigen Bestimmungen sollen in 
Anlehnung an das Gehaltsgesetz 1956 mit 
1 .  Feber 1956 in Kraft treten. Ebenso wird 
festgelegt, daß die Bundesregierung ermächtigt 
ist, die neue Vordienstzeitenverordnung für 
Vertragsbedienstete mit Wirkung vom 1 .  Fe­
ber 1956 zu erlassen. 

Der Artikel III besagt, daß die neuen 
überstellungsbestimmungen, soweit sie für 
den Vertragsbediensteten günstiger sind, 
auch dann anwendbar sind, wenn der Vertrags­
bedienstete vor der Kundmachung der 1 .  Ver­
tragsbedienstetengesetz-N ovelle aufgenommen 
wurde. 

Der Artikel IV enthält die Vollzugsklausel. 
Der Finanzausschuß des Hohen Bundes­

rates hat · sich gestern mit diesem Gesetzes­
beschluß des Nationalrates beschäftigt und 
mich beauftragt, dem Hohen Hause vor­
zuschlagen, gegen diesen Gesetzesbeschluß 
keinen Einwand zu erheben. 

Vorsitzender : Ich danke dem Herrn Be­
richterstatter. 

Zum Wort hat sich Herr Bundesrat Dr. Kou­
bek gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Dr. Koubek : Hohes Haus ! Meine 
Damen und Herren ! Die vorliegende 1 .  Vertrags­
bedienstetengesetz-Novelle wurde am Mittwoch 
dieser Woche im Nationalrat nach einer kurzen 
Debatte einstimmig angenommen und liegt 
nun dem Bundesrat zur Beschlußfassung vor. 
Dieses Gesetz ist eine typische Verlegenheits­
lösung, wie wir sie in Österreich so oft erleben. 
Das Gesetz behandelt nur die allerdringlichsten 
Probleme, die durch die vorliegende Novelle 
zum Vertragsbedienstetengesetz gelöst werden 
müssen. 

Seit mehr als zwei Jahren verhandeln die 
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes mit 
dem Bundeskanzleramt und mit dem Finanz-

ministerium über die notwendig gewordene 
N ovellierung des Vertragsbedienstetengesetzes . 
Diese ist zunächst durch das Gehaltsgesetz 
1956 notwendig geworden, weil der Grundsatz 
der Gleichbehandlung der Vertragsbediensteten 
mit den pragmatischen Bediensteten weiter 
aufrechtbleiben soll. Darüber hinaus muß das 
Dienstrecht der Vertragsbediensteten an die 
Entwicklung des Arbeitsrechtes in der Privat­
wirtschaft angepaßt werden, die sich seit dem 
Jahre 1948 in Österreich vollzogen hat. 

Aus der Fülle der Probleme, die in einer 
Novelle zum Vertragsbedienstetengesetz ihre 
Lösung finden sollen, greift die vorliegende 
Novelle nur drei heraus und führt sie einer 
Lösung zu. 

. 

Zuerst ist hier das Problem der Einführung 
der 45 Stunden-Woche für jenen Teil der Ver­
tragsbediensteten zu erwähnen, die bis zum 
1 .  April 1959 noch 48 Stunden gearbeitet 
haben. Als zweites Problem gilt die Ver­
ordnungsermächtigung zur Erlassung der Vor­
dienstzeitenverordnung für Vertragsbedien­
stete. Schließlich werden in der vorliegen­
den Novelle noch die Überstellungsbedingungen 
des Gehaltsgesetzes für die Vertrags bediensteten 
wirksam gemacht. 

Die 45 Stunden-Woche wurde in der Privat­
wirtschaft im großen und ganzen mit 1 .  Fe­
bruar 1 959 eingeführt. Bei den Besprechungen 
über die Einführung der 45 Stunden-Woche 
in der Privatwirtschaft wurde auch ihre 
Übertragung in den öffentlichen Dienst, so­
weit dort noch 48 Stunden gearbeitet wird, 
zugesagt. 

Es kam dann zu Verhandlungen über diese 
Frage mit den Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes. Auf Grund dieser Verhandlungen 
wurde die Einführung der 45 Stunden-Woche 
im öffentlichen Dienst mit 1 .  April 1959 
durch einen Ministerratsbeschluß genehmigt. 
Soweit eine finanzielle Auswirkung der Ein­
führung dei' 45 Stunden-Woche eintreten 
mußte, wurde sie auf den 1 .  Juli 1959 
verschoben. 

Die vorliegende Gesetzesnovelle macht nUll 
das Inkrafttreten dieser Auswirkung möglich. 
Sie tritt in zweifacher Hinsicht ein : Durch 
Artikel I Z. 2 der Novelle wird die Neuberech­
nung des Stundenentgeltes für nicht vollbe­
schäftigte Vertragsbedienstete möglich. Bisher 
wurde dieses Stundenentgelt der Wochenarbei ts­
stunde durch den Teiler 208,67 aus dem Monats­
entgelt des Vertragsbedienstetengesetzes er­
rechnet. Nun wurde dieser Teiler auf 195,63 
herabgesetzt, was der 45 stündigen Arbeitszeit 
entspricht. Durch Z. 4 der Novelle wird 
die überstundenzahlung neu geregelt. Wenn 
nun dem Monatsentgelt eines vollbeschäftigten 
Vertragsbediensteten des Lohnschemas II eine 
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45 stündige Arbeitszeit zugrunde liegt, er· 
,,:ächst ihm das Anrecht auf Zahlung von 
Überstunden für die 46. ,  47. und 48. Wochen­
arbeitsstunde. Eine Fixierung des Überstun­
denzuschlages in der Novelle ist nicht. nötig, 
weil der Überstundenzuschlag im Bundesdienst 
derzeit noch mit 25 Prozent des Stunden­
lohnes bemessen ist. 

Es wird Ihnen aufgefallen sein, daß der Teiler 
für die Errechnung des Entgelts für eine 
Wochentagsarbeitsstunde auf Hundertstel ge­
nau ausgerechnet worden ist. Die Gewerk­
schaften haben vorgeschlagen, daß der Teiler 
mit 195 festgesetzt wird. Dieser Teiler ergibt 
sich aus einer einfachen Rechnung. Nimmt 
man an - und das wird in Kreisen der Privat­
wirtschaft immer getan -, daß auf einen 
Monat 4 Ya Wochen kommen, so ergibt sich 
aus der Rechnung 4% X 45 die Monats­
arbeitsstundenzahl von i95. 

Die Verwaltung hat das wesentlich genauer 
gemacht. Sie hat bei ihrer Rechnung sogar 
auf die Schaltjahre Rücksicht genommen und 
durch eine umständliche Rechnung den Stun­
denlohn um 2 bis 4 Groschen niedriger gemacht. 
Wenn auch gesagt wird, daß bei der Lohn­
berechnung im Zentralbesoldungsamt der bis 
auf Hundertstel ausgerechnete Teiler keine 
besondere Arbeit macht, weil die Tabellen 
über die Stundenlöhne dort nur einmal aus­
gerechnet werden, so stimmt das wohl für 
das Zentralbesoldungsamt, aber nicht für die 
Dienststellen, die in anderer Beziehung mit 
dieser umständlichen Teilerzahl operieren 
müssen. (Ruf bei der SpO : Ein Beitrag 
zur Verwaltungsreform !) Wir hoffen, daß wir 
bei der zweiten Novelle des Vertragsbedien­
stetengesetzes, die im Herbst im Nationalrat 
zur Behandlung kommen wird, diesen Schön­
heitsfehler werden beseitigen können. 

Was die Verordnungsermächtigung zur Er­
lassung der Vordienstzeitenverordnung für 
Vertragsbedienstete betrifft, ' wäre zu · sagen, 
daß \\-ir dadurch eine Härte für die Vertrags­
bediensteten beseitigen, die seit der Erlassung 
der Vordienstzeitenv�rordnung für pragmati­
sche Bedienstete im Jahre 1957 besteht. Das 
Vertragsbedienstetengesetz kennt auch eine 
Verordnungsermächtigung, die aber nicht mehr 
den Ansprüchen genügt, die der Verfassungs­
gerichtshof an eine Verordnungsermächtigung 
in einem Gesetz stellt. Sie wurde daher von 
der Verwaltung nicht mehr angewendet, und 
die Vertragsbediensteten warten deshalb seit 
1957 auf die Anpassung ihrer Vordienstzeiten­
verordnung an die Vordienstzeitenverordnung 
für pragmatische Bedienstete. Wir hoffep., ·  daß 
die Vordienstzeitenverordnung für pragmati­
sche Bedienstete nun auf Grund der ersten 
Novelle zum Vertragsbedienstetengesetz im 

Herbst von der Bundesregierung erlassen 
wird. 

Um den Vertragsbediensteten nicht neuer­
lich eine weitere Härte aufzuerlegen in der 
gleichen Behandlung mit den pragmatischen 
Bediensteten, begrüßen wir es, daß auch die 
übersteIlungsbestimmungen der Gehaltsgesetz. 
novelle in die 1 .  Vertragsbedienstetengesetz. 
Novelle aufgenommen wurden. Wir sind uns 
aber klar, daß die ÜbersteIlungsbestimmungen 
in der kommenden großen Vertrags�edien. 
stetengesetz.Novelle noch einmal behandelt 
werden müssen, weil durch die bloße Zitierung 
der betreffenden Bestimmungen der Gehalts· 
gesetznovelle die ÜbersteIlungsprobleme der 
Vertragsbediensteten nicht zur Gänze gelöst 
werden. 

Trotz aller Mängel und Unvollkommen. 
heiten, die dieser 1 .  Vertragsbedienstetengesetz. 
Novelle anhaften, begrüßt die sozialistische 
Fraktion dieses Gesetz und wird dafür 
stimmen. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich weiter 
Herr Bundesrat Gabriele gemeldet. Ich erteile 
es ihm. 

Bundesrat Gabriele : Hohes Haus ! Meine 
Damen und Herren ! Dieses Gesetz, das 
heute im Bundesrat zum Beschluß erhoben 
werden soll, beinhaltet insbesondere die 
Ermächtigung der Bundesregierung zur 
Erlassung einer Vordienstzeitenverordnung für 
Vertragsbedienstete analog der mit Verord· 
nung der Bundesregierung erlassenen Vor. 
dienstzeitenverordnung 1957 für die pragma­
tischen öffentlich Bediensteten. Auch diese 
Verordnung für die pragmatischen Bediensteten 
mußte auf Grund der langjährigen Erfahrungen 
sowohl der Verwaltung wie der Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes und mit Rücksicht 
auf das im Jahre 1956 beschlossene Gehalt,sge. 
setz erlassen werden. Mit anderen Worten : Die 
Anrechnung von Vordienstzeiten ist für prag. 
II:latische Beamte geregelt worden. Was bisher 
nicht geregelt werden konnte, ist die Vor­
dienstzeiten verordnung der Vertragsbedien. 
steten, da die verfassungsrechtliche Grundlage 
im Hinblick darauf, daß das Vertragsbedien­
stetengesetz 1948 noch nicht novelliert wurde, 
nicht gegeben war. Die Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes haben sich zusammen mit 
der Bundesverwaltung durch ungefähr zweiJ ah· 
re bemüht, eine derartige Novelle auszuarbeiten 
und dem Hohen Hause vorzulegen, doch ist 
dies infolge Einspruches der Kammer der ge­
werblichen Wirtschaft und der Arbeiterkammer 
sowie einiger Länder nicht möglich gewesen. 
Auf Grund dieser Tatsachen wurde nun diese 
Kurznovelle, die heute zur Behandlung steht, 
verfaßt, die - wie ich schon ausgeführt habe -
hauptsächlich zwei vordringlich gewordene 
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Probleme der notwendigen Regelung zuführen 
soll. 

Während durch die Vordienstzeitenverord­
nung 1 957 für die pragmatischen Bediensteten 
außer der Angleichung an die Bestimmungen 
des Gehaltsgesetzes 1956 noch viele Verbes­
serungen erzielt werden konnten, ist dies für die 
Vertragsbediensteten durch das Fehlen einer 
neuen Vordienstzeitenverordnung nicht mög­
lich gewesen. Die Vertragsbediensteten werden 
daher schlechter behandelt als die pragmati� 
sehen Beamten, obwohl sie den gleichen Dienst 
verrichten. Konnte zum Beispiel in der Vor­
dienstzeitenverordnung 1957 erreicht werden, 
daß das Erfordernis der Gegenseitigkeit weg­
gefallen ist, so gilt dies für die Vertrags­
bediensteten noch nicht. War zum Beispiel 
ein Zollwachebeamter vor seinem Eintritt in 
den Bundesdienst pragmatischer Beamter einer 
Gemeinde, so wurde ihm diese Dienstzeit 
bisher überhaupt nicht oder nur im halben 
Ausmaß angerechnet, weil mit dieser Gemeinde 
ein Gegenseitigkeitsverhältnis nicht bestanden 
hatte. Jetzt kann er um die Anrechnung dieser 
Dienstzeit ansuchen, und sie wird ihm auch 
angerechnet. Dies kann der Vertragsbedienstete 
noch nicht, und daher wird auch in der Vor­
dienstzeitenverordnung für Vertragsbedienstete 
eine solche Regelung getroffen werden mussen. 

Auch das Erfordernis der Unmittelbarkeit 
bei der Anstellung soll so geregelt werden, 
wie es für die pragmatischen Beamten gilt, 
das heißt, daß ein privatrechtliches Dienst­
verhältnis auch dann im vollen Ausmaß an­
rechenbar wird, wenn zwischen Ende des 
früheren Dienstverhältnisses und dem Eintritt 
in den Bundesdienst ein Zeitraum von mehr 
als sechs Monaten liegt. Dies gilt auch hin­
sichtlich von Dienstzeiten bei Fonds, Stif­
tungen und Anstalten. Auch die Anrechnung 
der Einjährig-Freiwilligenjahre ist für den 
Vertrags bediensteten . noch nicht möglich. 

Nach der Vordienstzeitenverordnung 1957 
entfällt in Zukunft auch die Prüfung der 
wesentlichen Bedeutung einer Privatvordienst­
zeit für den öffentlichen Dienst, das heißt, 
wenn sie den Zeitraum von zehn Jahren nicht 
übersteigt, und es kann daher dem pragmati­
schen Beamten eine solche Dienstzeit im Aus­
maß von fünf Jahren angerechnet werden. 
Dies soll in Zukunft auch für den Vertrags­
bediensteten möglich sein. 

Auch die Bestimmung des § 2 Abs. 2 lit. c 
der Vordienstzeitenverordnung, wonach Zeit­
räume angerechnet werden können, während 
der der Beamte ein mindestens zweijähriges 
abgeschlossenes Vollstudium absolviert hat, 
soll auf die Vertragsbediensteten ausgedehnt 
werden. 

Von besonders großer Bedeutung sind die 
Änderungen, die bei Anrechnung der sogenann­
ten Behinderungszeiten vorgenommen wurden. 
Die Anrechnung dieser Art von Vordienstzeiten 
war in der Vordienstzeitenverordnung 1948 
ellligen Beschränkungen unterworfen. Die 
Neufassung der Vorschriften über die Anrech­
nung der Behinderungszeiten in der Vor­
dienstzeitenverordnung 1957 räumte mit a11 
diesen Einschränkungen auf. Der neue Text 
der Vordienstzeitenverordnung 1957 kennt nur 
mehr zwei Arten von Behinderung, nämlich 
die Behinderung am Eintritt in den öffentlichen 
Dienst und die Behinderung an der recht­
zeitigen Vollendung des für den Anstellungs­
dienstzweig vorgeschriebenen Studiums. Behin­
derungszeiten werden daher nach der N eu­
regelung im vollen Ausmaß angerechnet, wenn 
zwischen Wegfallen der Behinderung oder 
Abschluß des Studiums ein Zeitraum von 
weniger als fünf Jahren liegt. Ist die Zwischen­
zeit länger, so findet die Anrechnung nur im 
halben Ausmaß statt. Diese Neuregelung be­
deutet aber, daß man jetzt die militärische 
Dienstzeit ab 1 .  September 1939 - Ausbruch 
des zweiten Weltkrieges - nicht mehr als Behin­
derungszeit ansieht, sondern als reine Vor­
dienstzeit und daß man auf Grund der derzeiti­
gen Bestimmungen die militärische Dienst� 
zeit in der entsprechenden Verwendungsgruppe 
im Zivildienst voll anrechnen kann. Durch 
diese Anrechnung konnten viele Härten bei 
den ·pragmatischen Bediensteten aus der Welt 
geschafft werden. Es wird daher angestrebt, 
daß die gleichen Begünstigungen auch für die 
Vertragsbediensteten wirksam werden. 

Weiters ist in der Vordienstzeitenverordnung 
1 957 auch klar geregelt worden, wer um die 
Anrechnung von Vordienstzeiten ansuchen 
kann, wenn der Bundesbeamte während der 
vorgesehenen Einreichungsfrist stirbt. Die glei­
chen Bestimmungen sollen . auch für die Ver­
tragsbediensteten gelten, das heißt, auch die 
Witwe nach einem verstorbenen Vertrags­
bediensteten soll dasselbe Recht erhalten. 

Zusammenfassend möchte ich betonen, daß 
wir es begrüßen, daß durch die vorliegende 
Gesetzesnovelle der Bundesregierung die Er­
mächtigung gegeben wurde, eine Vordienst­
zeitenverordnung für Vertragsbedienstete zu 
erlassen, damit die jetzt noch bestehenden 
Härten für diese Gruppe von öffentlich Bedien­
steten eliminiert werden können. 

Leider bin ich gezwungen, zu den Aus­
führungen des Herrn Nationalrates Holzfeind 
im Plenum des Nationalrates am 22. Juli 1959 
eine Richtigstellung zu machen. Nationalrat 
Holzfeind erklärte nämlich, daß, obwohl die 
christlichen Gewerkschafter der Einbringung 
eines Initiativantrages zur ehesten Verabschie-
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dung der Novelle zum Vertragsbediensteten­
gesetz 1948 zugestimmt haben, die Abgeord­
neten zum Nationalrat der ÖVP diesen Antrag 
nicht unterschrieben hätten. Es ist richtig, 
daß wir der Einbringung eines Antrages zu­
gestimmt haben, doch eines Antrages, der nicht 
selbständig vom Herrn Nationalrat Holzfeind 
abgeändert wird. Und das ist geschehen ! Die 
ÖVP-Abgeordneten hätten einen um 21 Punkte 
erweiterten Antrag mitunterschreiben sollen, 
und das haben sie abgelehnt. Es geht nicht, 
daß man eine gemeinsame Stellungnahme 
bezieht und dann eine einseitige Änderung 
beantragt. Ich bin der Meinung, daß nur dann 
eine gemeinsame sowohl gewerkschaftliche wie 
parlamentarische Arbeit möglich ist, wenn 
man Vereinbarungen einhält. Ich bedauere 
es, daß Herr Nationalrat Holzfeind die ge­
meinsame Arbeit politisch einseitig auswerten 
wollte. Wir werden uns aber bei der Beratung 
der bereits von mir erwähnten umfassenden 
Novelle darüber und auch über die Ausführun­
gen meines Vorredners Dr . Koubek noch sehr 
genau aussprechen. 

Ich bin ermächtigt, im Namen meiner 
Partei die Erklärung abzugeben, daß wir 
der 1 .  Vertragsbedienstetengesetz-Novelle die 
Zustimmung geben. (Beifall bei der Volks-
partei.) 

. 

Vorsitzender : Wünscht der Herr Bericht­
er8tatter ein SchlußwOl"t ? 

Berichterstatter Salzer : Nur einen einzigen 
Satz, Hohes Haus : Der Berichterstatter hätte 
es auch lieber gesehen, wenn die zuständige 
Bürokratie bei der Ermittlung des Errech­
nungsfaktors für die Wochenarbeitsstunde 
wie in der Privatwirtschaft auf die Hundertstel 
verzichtet hätte. Das wäre ein ganz kleines 
Lichterl gewesen, das man in bezug auf eine 
Verwaltungsvereinfachung hätte aufleuchten 
lassen können. (Allgemeiner Beifall.) 

Vorsitzender : Wir schreiten nun zur Ab­
stimmung. 

Bei der A bs t immung beschließt der Bundes­
rat, gegen den Gesetzesbeschluß des N ational­
rates ke inen  Einspruch zu erheben. 

7. Punkt : Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 22. Juli 1959 : Bundesgesetz über Be­
günstigung von Anleihen der Verbundgesell-

schaft (Energieanleihengesetz 1959) 

Vorsitzender : Wir gelangen nun zum 
7. Punkt der Tagesordnung : Energieanleihen­
gesetz 1959. 

Berichterstatter ist der Herr Bundesrat 
Helbich. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
referieren. 

Berichterstatter lng. Helbich : Hohes Haus ! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Der zur Behandlung stehende Gesetzesbeschluß 
betrifft das Energieanleihengesetz 1959. Wie 
schon in den Jahren 1953, 1955, 1957 und 
1958 soll auch im Jahre 1959 eine Anleihe 
der Verbundgesellschaft mit einer Bundes­
haftung in der Höhe bis zu 600 Millionen 
Schilling aufgelegt werden. Die Verbund­
gesellschaft will ihren Konzernbetrieben, und 
zwar den Tauernkraftwerken, den Ennskraft­
werken, den Donaukraftwerken sowie den 
Draukraft werken , diese Gelder zum weiteren 
Ausbau ihrer Energieversorgungsunternehmun­
gen zur Verfügung stellen. 

Zur weiteren Sicherheit der Anleihe ist 
vorgesehen, daß der Bund den Schuldnern 
als Bürge und Zahler beitritt. 

Vor allem sollen hier die Kraftwerke Ybbs­
Persenbeug, Reißeck-Kreuzeck, Voitsberg, 
St. Andrä, Jochenstein, Kaprun und Schwarz­
ach-St. Veit ausgebaut werden. 

Des weiteren ist in dem zu behandelnden 
Gesetzesbeschluß vorgesehen, daß die Lauf­
zeit der wertgesicherten Energieanleihe von 
1953, die in zwei Tranchen aufgelegt wurde, 
auf 30 Jahre verlängert werden soll. 

Ich bitte das Hohe Haus, gegen den vor­
liegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
k e i n e n  E i n s p r u c h  zu erheben. 

Vorsitzender : Zum Wort hat sich niemand 
gemeldet. Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A bs t immung beschließt de'l' Bunde8-
rat, gegen den Gesetzesbeschluß des N ational­
rates ke inen  Einspruch zu erheben. 

8. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 22. Juli 1959 : Bundesgesetz, womit 
das Familienlastenausgleichsgesetz neuerlich 
geändert wird (Novelle · 1959 zum . Familien-

lastenausgleichsgesetz ) 

Vorsitzender : Wir gelangen nun zum 
8. Punkt der Tagesordnung : Novelle 1959 
zum Familielllastenausgleichsgesetz. 

Berichterstatter ist der Herr Bundesrat 
Hirsch. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
berichten. 

Berichterstatter Hirsch : Hohes Haus ! Der 
vorliegende Antrag betrifft die Erlassung 
eines Bundesgesetzes, womit das Familien­
lastenausgleichsgesetz neuerlich geändert wird. 
Die Entwicklung der Einnahmen Ausgleichs­
fonds für Familienbeihilfen ermöglicht es, daß 
nunmehr ein voller Monatsbetrag als Sonder­
zahlung zur Auszahlung gebracht werden kann. 

Der Nationalrat hat diese Novelle am 
22. Juli 1959 behandelt und einstimmig 
beschlossen. Mit dieser Maßnahme wird es 
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möglich sein, den kinderreichen Familien in 
bescheidenem Ausmaße zu helfen. Die Mehr­
belastung des Ausgleichsfonds aus dieser Er­
höhung wird 1 10 Millionen Schilling betragen. 

Der Finanzausschuß des Bundesrates hat 
mich in seiner gestrigen Sitzung ermächtigt, 
dem Hohen Hause vorzuschlagen, gegen das 
vorliegende Gesetz keinen Einspruch zu 
erheben. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich Frau 
Bundesrat Muhr gemeldet. Ich erteile es ihr. 

Wandel eingetreten ist, und ich würde es 
aus ehrlichem Herzen sehr begrüßen, wenn 
dieser edle Wettstreit um die Besserstellung 
der Familien weiter durchgeführt würde (Bei­
fall bei der S PÖ), denn dann hätten wir die 
berechtigte Hoffnung, daß die Fragen auf 
diesem Gebiet nicht nur leichter, sondern 
auch rascher gelöst werden können. 

. 

Es gibt ja noch viele ungelöste Probleme 
auf diesem Gebiet. Und wenn man auch 
nicht tiefzustapeln braucht, wie das der 
Herr Abgeordnete Reich im Hause ausge-· 

Bundesrat Rudolfine Muhr: Hohes Haus ! drückt hat, so möchte ich doch, daß wir 
Meine Damen und Herren ! Wir haben uns davor hüten, selbstzufrieden zu werden. 
sehr lange warten müssen, bis die Verhand- Denn wir haben eine gute �oziale Gesetz­
lungen über die Bildung der neuen Regierung gebung, die mit der anderer, reicher Länder 
abgeschlossen werden konnten, und es haben Schritt halten kann, das stimmt schon. Aber 
wohl alle aufgeatmet, als es dann so weit hin und wieder wird es ganz gut sein, wenn 
war und trotz aller Schwierigkeiten eine Eini- wir im Buch des Lebens blättern, denn da 
gung auf tragbarer Basis mit Rücksicht auf werden wir finden, daß es noch viel Not 
das Wahlergebnis vom lO. Mai erzielt werden gibt, die behoben werden muß. Und, genau 
konnte. genommen, das Geld, das wir den Familien 

Ich bin auch mit meiner Parteifreundin, für die Kinder zur Verfügung stellen, kommt 
der Abgeordneten Rosa Rück, einer Meinung, doch in die menschliche Gesellschaft mit Zinsen 
daß der neugewählte Nationalrat mit der und Zinseszinsen wieder zurück ; denn die 
Beschlußfassung der Novelle zum Familien- Kinder von heute sind die Arbeiter, die 
lastenausgleichsgesetz einen schönen Anfang Angestellten, die Ingenieure, die Techniker; 

gemacht hat. Es ist zu begrüßen, daß in die Wissenschaftler und auch die Politiker 

diesem Jahr die Familien im September von morgen. Und wie immer man heute 
anstatt der halben 13 .  Kinderbeihilfe die den Familien hilft,  daß die Kinder besser 
volle erhalten. Und wenn es auch nur eine erzogen werden, das heißt, daß sie mehr 
kleine Hilfe ist, so gibt es doch den viel- lernen können, daß sie besser ernährt werden, 
geplagten Hausfrauen und Müttern die Mög- daß sie gesund an Leib und Seele bleiben, 
lichkeit, die allerdringendsten Anschaffungen alles das kommt morgen der Wirtschaft und 
für die Kinder durchzuführen. Außerdem damit auch der Gemeinschaft wieder zugute. 
ist diese Verbesserung ein Meilenstein auf Von dieser Seite, von dieser Warte aus sollen 
dem Wege zu einer gesunden, zu einer ge- wir alle diese Fragen betrachten. 
rechten und modernen Familienpolitik. Ich weiß schon, auf manchen sozialen 

In den letzten Tagen wurde mit mehr Gebieten gibt es noch offene Wünsche und 
oder weniger Leidenschaft eine Diskussion Forderungen. Ich weiß ganz genau, daß die 
darüber abgeführt, wer zuerst die Initiative alten Menschen, die nicht mehr arbeiten können, 
ergriffen habe. Ich will nicht viel dazu sagen, noch darauf warten, daß ihre kleine Rente 
ich möchte nur eines bemerken : Wer wissen an die heute geltende Rente, die nach dem 
will, wer sich zuerst für die Familienpolitik ASVG. bezahlt wird, angeglichen wird ; die 
eingesetzt hat, der braucht nur die sozialistische Wünsche der Opfer des Faschismus, der Kriegs­
Literatur nachzulesen ; dann wird er finden, versehrten, die auch noch nicht erfüllt sind, 
daß schon im Jahre 1889 am ersten Parteitag sind alle berechtigt. Und ich weiß auch, daß 
die Forderungen nach einer gesunden Familien- auf dem Gebiet des Wohnungsbaues noch 
politik in das Parteiprogramm aufgenommen viele Fragen zu erledigen sind. Aber das 
worden sind. (Zwischenrufe bei der Ö V  P.) Wertvollste, was wir haben, ist ja das Kind, 
Das war zu einer Zeit, meine Damen und und darum möchte ich auch diese Gelegenheit 
Herren, wo noch nicht alle Kreise in Öster- nicht versäumen und auf einige Lücken im 
reich erkannt haben, daß man für die Familien Gesetz hinweisen, deren Regelung gar keine 
etwas zu tun hat und daß man der Familie finanzielle Belastung mit sich bringt. Nur 
gegenüber Verpflichtungen hat. Aber ich ein Beispiel : Die Kinderbeihilfe wird in 
bin über diese Diskussion gar nicht böse, der Regel dem Familienerhalter ausbezahlt. 
sondern im Gegenteil, ich freue mich darüber, Ich möchte keine Pauschalverdächtigungen 
weil das heute deutlich zeigt, daß im Denken 

I 
aussprechen, denn ich weiß ganz genau, daß 

auch jener Menschen, die sich früher für die Mehrheit der Väter in unserem Lande 
diese Probleme nicht interessiert haben, ein ihrer Pflicht der Familie und den Kindern 
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gegenüber gerecht werden. Aber es gibt eben es würde, wie ich glaube, den Fonds nicht allzu 
auch viele Ausnahmen, leider gibt es das. Man sehr belasten, wenn diese Ungerechtigkeit 
muß da nur mit den ]'ürsorgerinnen sprechen behoben würde. 
oder die Akten der Jugendämter durchsehen. Oder zum Beispiel - uni noch einen Fall 
Es würde das alles oder zumindest ein Teil anzuführen - die Lehrlinge. Die Eltern von 
dieser schwierigell Probleme aus der Welt ge- Lehrlingen bekommen die Kinderbeihilfe nur 
schafft werden, wenn wir gesetzlich verankern dann, wenn der Lehrling im Haushalt lebt. 
könnten, daß die Kinderbeihilfe ausnahmslos Nun kommt es doch vor, daß der Lehrplatz 
jenen Personen ausbezahlt wird, die das Kind räumlich so weit von der elterlichen Wohnung 
erziehen und betreuen, also auch der Mutter, entfernt ist, daß das nicht möglich ist. Ist also 
der Großmutter oder irgendeiner anderen der Lehrling wo anders untergebracht, wird 
Person. Gewiß, es besteht eine Bestimmung, die Kinderbeihilfe eingestellt . Das sind nur 
daß die Mutter oder die erziehungsberechtigte einige Dinge, die ich in dem Zusammenhang 
Person bei dem zuständigen Finanzamt die aufzeigen möchte. 
Auszahlung der Kinderbeihilfe an sie bean-
tragen können. Aber nicht alle Mütter, nicht Wir haben aber noch andere Forderungen 

alle Großmütter machen den Weg zum Finanz- offen, die in allen Programmen, auch in unse­

amt, weil ja damit offensichtlich wird, daß in ren, immer wieder zutage treten. Auch dazu 

ihrer li'amilie etwas nicht stimmt, und das einige Bemerkungen. 

wollen nicht alle Frauen, sie wollen das ver- Wir haben eine große Sorge, und das wird in 
meiden. Wenn wir also allgemein allen Frauen, der Presse und auch in Reden immer wieder her­
die Kinder betreuen und erziehen, die Kinder- vorgehoben, die Sorge um den Nachwuchs. 
beihilfe geben würden, dann würde das ganz 'Nun hatte ich vor ganz kurzer Zeit Gelegen­
bestimmt einegroße Befriedigung bei den Frauen heit, mit einer jungen Frau zu sprechen. Sie 
und in vielen Familien auslösen. hat bereits ein Kind. Auf meine Frage, wann 

Man könnte mir nun entgegenhalten, es 
gibt leider natürlich auch Mütter, die sich 
ihrer Pflichten und ihrer Verantwortung nicht 
bewußt sind, die sie gegenüber den Kindern 
haben. Denn sonst wäre es ja nicht mög­
lich, daß noch immer die Fürsorge ver­
nachlässigte Kinder den Müttern wegnehmen 
müßte, und sonst würde es auch nicht vor­
kommen, daß sich die Gerichte mit Kinder­
mißhandlungen beschäftigen müssen. Aber 
trotzdem, der Kreis der Kinder, die trotz der 
Kinder beihilfe nicht in den Genuß dieser 
Errungenschaft kommen, würde sich verklei­
nern. Und würden wir diese Härte aus dem 
Gesetz beseitigen, würden wir damit auch 
gleichzeitig eine andere Härte, die ich auch 
noch aufzeigen möchte, beseitigen können. 

das zweite wohl kommen wird, sagte sie mir : 
"Lange Zeit nicht ! "  Denn sie hat, als das 
Kind kam, ihren Beruf aufgegeben, sie und ihr 
Mann mußten den Hausstand gründen, Möbel 
anschaffen, und es wird noch fünf Jahre dauern, 
bis sie mit der Zahl�ng der Möbel und all dem, 
was man in einem Haushalt braucht, fertig 
werden. Die junge Frau hat mir gesagt, daß 
sie 1000 S für drei Personen zum Leben braucht. 
Käme noch ein zweites Kind, müßte sie dem 
ersten Kind das entziehen, was das zweite 
braucht. 

Vielfach machen wir uns die Probleme viel 
einfacher. Wir sagen ganz allgemein : Die 
jungen Leute wollen keine Kinder, weil ihnen 
das Auto oder der Fernsehapparat und der 
Kühlschrank lieber ist. So einfach sind die 
Dinge aber nicht ! Die Probleme liegen viel, 

Es ist mir der Fall einer Kriegerswitwe aus viel tiefer. Erstens einmal möchte ich nicht 
Graz bekannt, die ihr Kind wegen der schlechten untersuchen, wie viele Familien die Autos noch 
Wohnungsverhältnisse und wegen ihrer Be- schuldig sind (Ruf : Das ist richtig !), die sie 
rufstätigkeit nicht selbst erziehen und be- haben, ebenso die Fernsehapparate und die 
treuen konnte. Das Kind wurde bei der Groß- Kühlschränke, obwohl ein Kühlschrank heute 
mutter aufgezogen. Das ist 'eines der Beispiele nicht zu den Luxusgegeuständen zählt. 
aus dem Leben, die uns zeigen, daß wir trotz Zweitens sollten wir bei solchen Betrachtungen 
allem guten Willen noch manches zu ändern nie übersehen, da,ß es noch sehr viele Menschen 
haben. Diese Mutter hat also dem Finanz- gibt - und es ist dies die Mehrheit -, die 
ministerium immer in der vorgeschriebenen weder ein Auto noch ein Motorrad haben, die 
Zeit den Nachweis erbracht, daß sie die sich nicht einmal ein Fahrrad leisten können. 
Kinderbeihilfe der Großmutter, die das Kind Also so einfach sind die Probleme wirklich 
erzieht, gibt. Aber jetzt ist der Sohn beim nicht. Wir könnten aber, da ja ein gemeinsames 
Militär, er erfüllt als Soldat seine Pflicht Bestreben da ist, die Verhältnisse zu. bessern, 
gegenüber dem Vaterland. Aber weil er nicht wirklich eine gemeinsame Plattform finden, 
bei seiner Mutter aufgezogen wurde, bekommt 

I 
um die unerfüllten Forderungen so rasch wie 

die Frau nicht mehr die Kinderbeihilfe .  Das möglich ihrer Erfüllung zuzuführen. So steht 
empfinden wir als eine Ungerechtigkeit, und zum Beispiel in unserem Programm etwas 
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von der Heiratsbeihilfe. Wenn sie erst einmal 
gewährt wird, dann braucht die Familie auch 
keine fünf Jahre mehr auf das zweite Kind 
zu warten, denn dann wird ihr geholfen, sich 
ein Heim zu gründen, und sie haben nicht so 
große Schulden. Dasselbe gilt für das Hausrats­
darlehen. Oder aber machen wir es einmal wahr 
und zeigen wir, daß wir die Mutterschaft als 
soziale Leistung anerkennen, indem wir Wege 
suchen und jenen Müttern, die ihre Kinder 
selber erziehen wollen, eine Haushaltszulage 
geben, damit sie es auch leichter haben und 
wenigstens imstande sind, jene technischen 
Errungenschaften im Haushalt anzuschaffen, 
die ja für die Hausfrauen von Technikern er­
sonnen worden sind. 

Sehen Sie, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, wenn wir diesen edlen Wettstreit 
weiterführen, dann werden wir uns auf einer 
gemeinsamen Plattform sehr rasch finden und 
damit in Wahrheit allen Familien und vor 
allem den j ungen Menschen helfen. 

Wenn ich eingangs gesagt habe, es war er­
freulich, daß der Nationalrat seine Tätigkeit 
damit begonnen hat, dieses Gesetz zu verab­
schieden, so sage- ich jetzt : Ich freue mich, 
daß sozusagen ais Ausklang unserer Tätigkeit 
im Bundesrat, also :Q.och vor den Ferien, die 
sozialistische Fraktion diesem Gesetz, das 
zumindest eine kleine Verbesserung für die 
Familien bringt, bereitwilligst ihre Zustimmung 
geben wird. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich weiters 
Herr Bundesrat Salzer gemeldet. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Bundesrat Salzer: Hohes Haus ! Meine 
Damen und Herren ! Erlauben Sie mir, ehe 
ich auf die paar Seit�nlllebe der Frau Kollegin 
Muhr zu sprechen komme, einige grund­
sätzliche Feststellungen. 

Wenn heute in Österreich über Familie 
und Familienpolitik gesprochen wird, dann 
dokumentiert sich bei jedermann eine geradezu 
überschwengliche Familienfreundlichkeit. Sub­
trahiert man diese Überschwenglichkeit, dann 
bleibt dennoch der sehr achtbare und erfreu­
liche Tatbestand des Bekenntnisses zu einer 
positiven und konstruktiven Familienpolitik 
und zu einer praktischen Familienhilfe übrig. 
Diese echte Familienfreundlichkeit, die von 
der Frau Kollegin Muhr berechtigterweise 
herausgestrichen worden ist, ist deswegen 
so begrüßenswert, weil es keinesfalls immer so 
gewesen ist. Es hat vielmehr eine Zeit ge­
geben und hier erlauben Sie mir 
ebenfalls einen Ausflug in die Vergangenheit, 
wie es die Frau Kollegin Muhr getan hat -, 
und die liegt gar nicht so weit hinter uns, 
da hat man sich um die Familien überhaupt 

nicht gekümmert. (Bundesrat Gut tenb run­
nu: Wer hat s1:ch nicht gekümmert ?) Ich 
komme darauf noch zu sprechen, Herr Kollege, 
haben Sie noch Geduld. Da hat man die 
Familie als private Einrichtung bezeichnet, 
mit der es jedermann halten kann, wie er 
es will. Und wenn es in der damaligen Zeit 
Leute gegeben hat, die dieser Meinung wider­
sprochen haben, die gefordert haben, daß 
auch die öffentliche Hand sich um die Sorgen 
der Familienerhalter kümmert, hat man ihre 
Auffassung als antiquiert, überlebt, · un­
modern und so weiter bezeichnet. Aus dieser 
Zeit - und diese Zeit liegt gar nicht so weit 
hinter uns, erst einige Jahre - könnte man 
Tatbestände und Meinungen fröhlich Urständ 
feiern lassen, die manchen Familienpropagan­
disten von heute in einem kaum mehr identi­
fizierbaren Konterfei zeigen. Ich will darüber 
aber nichts sagen, sondern nur feststellen, 
daß aus dieser Fehleinstellung zur Familie, 
die meine Partei nie mitgemacht hat ( Bundesrat 
Kr a t  k y: In der Vergangenheit schon !) - lassen 
Sie sich doch Zeit, meine Herren, warum 
so viel Ungeduld ? -, aus dieser FehleinsteIlung 
- ich sage es noch einmal -, die meine Partei 
nie mitgemacht hat (Bundesrat G'n t t enbru n­
ner: Sie haben überhaupt keine Einstellung 
gehabt !), ist es nicht nur zu sehr beklagens­
werten, sondern zu geradezu alarmierenden bio­
logischen Zuständen in Österreich gekommen. 

Sie wissen es so wie wir, meine Damen 
und Herren, daß Österreich noch immer 
in Gefahr steht, ein sterbendes Volk zu sein 
und daß sich das Tendieren, von dieser Gefahr 
wegzukommen, nur sehr zögernd und sehr 
langsam vollzieht. Sie wissen, daß gerade wegen 
dieses beklagenswerten Tatbestandes Österreich 
einen sehr harten Kampf um eine Altersschich­
tung durchzustehen hat, die es der jüngeren 
Generation ermöglicht, die Pensionen und die 
Renten für die ältere Generation zu erarbeiten. 
Es war deswegen absolut richtig, daß sich der 
Staat und die gesetzgebenden Körperschaften 
endlich zu einer materiellen Hilfe für die 
Familie aufgeschwungen haben. 

Nun werden wir aber vollkommen falsch 
verstanden, wenn man meinen sollte, wir 
bringen mit diesem Hinweis zum Ausdruck, 
daß wir die Familie als eine materielle Ein­
richtung zuerst und zuoberst auffassen. So 
ist es nämlich nicht. Wir wissen es - und 
hier befinde ich mich irgendwie schon in 
Übereinstimmung mit den Ausführungen mei­
ner geschätzten Vorrednerin , aber ich muß 
auch darauf hinweisen -, daß heute leider 
gerade in jenen Kreisen, in denen die Be­
deckung der materiellen Bedürfnisse nicht 
die ärgste Sorge der Familie ist, die Kinder­
scheu viel, viel größer ist als in jenen Kreisen, 
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die die Frau Kollegin Muhr berechtigterweise vorgenommen, zu diesem Gesetzesbeschluß 
angeführt hat. (Bunde8r'lt Guttenhrunner: des Nationalrates zu sagen. 
Zum Beispiel bei den niederösterreichischen 
Großbauern !) Wir wissen schon auch, daß Nun habe ich aber das Pech, immer wieder 

es soziale Notstände zu beheben gilt und daß mit der Frau Kollegin Muhr zusammen· 

diese irgendwie an der schwierigen familien. zustoßen. (Bundesrat Porges :  Das ist doch 
politischen Situation in Österreich die Schuld kein Pech !) Ich kann daher aus gebotener 

tragen. (Bundesrat Stefanie Psonder: Ich Ritterlichkeit das, was ich sagen möchte, 

möchte Ihnen raten, sich · eine Statistik anzu. nicht so klar zum Ausdruck bringen, wie ich 

sehen, wo es weniger Kinder gibt !) Frau es einem männlichen Kollegen ganz gern ins 

Kollegin, ich weiß nicht, warum Sie so uno Stammbuch schreiben würde. Ich muß mich 

geduldig sind, lassen Sie mich ausreden ! also darauf ' beschränken, zu sagen, daß es 
Wir wissen schon auch, daß es soziale Miß. wohl richtig sein kann - entschuldigen Sie 

stände zu beheben gibt, um die Familien. diese augenblickliche Unwissenheit -, wenn 

freudigkeit in Österreich zu heben. Aber Frau Kollegin Muhr sagte, daß die Sozialisten 

wir scheuen tins nicht, festzustellen, daß dort, schon im Programm 1886 ( Bunde8rat Ru. 

wo die sozialen Notstände nicht bestehen, dor/ine M uhr:  1889 !) - 1889 sagten Sie -

die Kinderscheu viel größer ist als in diesen Beachtung für die Familie gefordert haben. 

bedrückten Kreisen. Das sagen wir �chon (Bundesrat Rudolfine Muh r :  Auf dem Hain. 
auch mit aller Deutlichkeit, weil man dort felder Parteitag !) Das wird schon richtig 

in diesen Kreisen offenbar die Familie als sein, ich bezweifle das gar nicht (Bundesrat 
sittliche Institution überhaupt nicht aner. Rudolfine Muhr:  Das kann man nachlesen !) ,  
kennt oder nicht anerkennen will. aber erlauben Sie mir die bescheidene Fest· 

stellung, daß es von 1 889, wo Sie also zu einer 
Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch ! sehr wichtigen theoretischen Erkenntnis vor. 

Es ist kein Widerspruch zu dem, was die gestoßen sind, bis zur praktischen Verwirk­
Frau Kollegin Muhr gesagt hat, aber in diesen lichung im Jahre 1954 doch etwas sehr lang 
Kreisen jagt man wirklich den gefahrenen gedauert hat. (Heiterkeit. - Bundesrat Po r. 
Kilometern und sonstigen Unterhaltungen ges : Da haben Sie uns daran gehindert ! Das 
des Lebens intensiver nach, und man hält ist ja eure Schuld, weil ihr uns gehindert habt !) 
sich selber offenbar schon für so wertlos, Zu dieser Verwirklichung wurden Sie auch erst 
daß man sich einer Fortpflanzung gar nicht durch den Antrag unseres Kollegen Reich 
mehr für würdig erachtet. (Lebhafte Heiter· angeregt. (Neuerliche _ Zwischenrufe bei der 
keit. - Bundesrat G1ttte nbrunner: Das ist SPO.) Aber ich freue mich, so wie Sie sich 
aber sehr richtig !) Ich glaube, das sollte man ii.ber jeden freuen, der zur Familienförderung 
schon mit aller Deutlichkeit sagen. stoßt. (Zwischenrufe bei der SP6.) Weil Sie 

Das kommt aber einer Selbst aufgabe des es angeschnitten haben ! (Bundesrat Gutten­
Volkes gleich. So wie der im Alter einsam b run n e r .'  Die Wiener Familienpolitik in der 
gewordene Mann und die im Alter einsam Ersten Republik war "revolutionärer Schutt" !  
gewordene Frau in meinen Augen unerhört " Weg damit !" hat es geheißen I) Das sind 
bedauernswert sind, so gefährlich wäre es, ein allerdings Schlager aus einer politischen Mot· 
durch überalterung einsam gewordenes Volk tenkiste, von denen ich gemeint habe, daß sie 
so ganz ohne darauf Einfluß zu nehmen, dahin nicht mehr auferstehen würden. Aber erlauben 
tendieren zu lassen, denn dieses Volk müßte Sie mir, wenn Sie uns schon nach der Seite 
zwangsläufig, zumindest in unserer unruhigen hin apostrophieren wollen, daß ich Ihnen im 
Welt, in die Lage eines frommen Lammes, Zusammenhang mit diesem Gesetzesbeschluß 
das in ein Rudel beutegieriger Wölfe ge- des Nationalrates die Wahrheit sage. 
kommen ist, hineinschlittern. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die mit fa· 

Wer das weiß, der weiß dann natürlich milienpolitischen Dingen politische Propaganda 
auch, daß es zu den vornehmsten Aufgaben betreiben. Meiner Meinung nach eignet sich die 
der Politik gehört, sich um die Familie zu Familienpolitik für die politische Optik über· 
kümmern. Das heißt natürlich nicht Ver. haupt nicht. Aber wenn die Wiener "Arbeiter. 
politisierung der Familie. Das ist aber ein Zeitung" und das sozialistische "Linzer Tag. 
Aufruf, ein ernster, ein sehr ernster Aufruf blatt" - andere Zeitungen sind mir in diesem 
an das gesamte österreichische Volk und alle Zusammenhang nicht zur Verfügung ge­
österreichischen Menschen, die unter Politik standen - schrieben, daß damit wieder ein 
mehr als die Sorge um das materielle Wohl Wahlversprechen der Sozialisten mehr erfüllt 
aller Bevölkerungskreise und die Forderung, wurde, dann erlauben Sie mir, zur Steuer der 
solche Zustände zu schaffen und zu sichern, Wahrheit festzustellen, daß dieser Antrag von 
die das Vergnügen der Bevölkerungskreise uns, von den Abgeordneten Reich und Fink, 
nicht stören, verstehen. Das habe ich mir ausgegangen ist (Bundesrat Porges .'  Das haben 
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Sie bei uns abgeschrieben !), und, Herr Kollege I Abkommen sind die noch geltenden ehemals 
Porges, vielleicht wissen Sie das nicht, daß I reichsdeutschen Vorschriften durch neues öster­
dieser Antrag nur deswegen einer beschleunig- reichisches Recht ersetzt worden. 
ten parlamentarischen Behandlung, wie wir es 
gefordert haben - und das haben wir gefor­
dert, damit am 1. September die volle Dreizehnte 
ausgezahlt werden kann -, zugeführt werden 
konnte, weil wir Ihnen gestattet haben, diesen 
Antrag auch mit zu unterschreiben. (Lebhafter 
Wider8pruch bei der SPÖ.) 

Hohes Haus I Das ist die reine und volle 
Wahrheit, die ich der Öffentlichkeit aber ver­
schwiegen hätte, wenn Sie sich mit der Rolle 
des Zweiten, in die Sie da nun einmal unglück­
licherweise gekommen sind, beschieden und 
sich nicht in die Rolle des Ersten vorgedrängt 
hätten. Aber, meine Damen und Herren - und 
hier treffe ich mich mit der Frau Kollegin 
Muhr absolut - :  Die Österreichische Volks­
partei freut sich über jeden, der . sich positiv 
zur Familie stellt und bereit ist, eine kon­
struktive und aktive Familienpolitik zu unter­
stützen. Deswegen wird die Österreichische 
Volkspartei selbstverständlich auch für diesen 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates stimmen. 
(Beifall bei der () V  P.) 

Vorsitzender : Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Wünscht der Herr Bericht­
erstatter das Schlußwort 1 - Er verzichtet. 
Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A bs t immung beschließt der Bundes­
rat, gegen den Ge8etzesbeschluß des N ational­
rates keinen Einspruch zu erheben. 

Die Bestimmungen des Abkommens folgen 
im wesentlichen dem Abkommen, das zwischen 
der Republik Österreich und der Bundes­
republik Deutschland zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung am 4. Oktober 1954 ab­
geschlossen wurde. Die anders gearteten 
schwedischen Steuergesetze und die Unter­
schiede in den wirtschaftlichen Beziehungen 
der beiden Länder werden in dem vorliegenden 
Abkommen berücksichtigt. 

Beac.htenswert ist die vorhergehende An­
hörung des Fiskalkomitees der Organisation 
für europäische wirtschaftliche Zusammen­
arbeit (OEEC) und die Verarbeitung der 
Empfehlungen dieser Organisation in den 
Artikeln 2 und 5 dieses Abkommens. 

Der Artikel 22 räumt dem Steuerpflichtigen 
das Recht ein, bei nicht vertragsmäßiger Be­
handlung die Einleitung eines zwischenstaat­
lichen Verständigungsverfahrens zu verlangen. 

Das Abkommen tritt in Österreich für Steu­
erpflichten nach dem 31.  Dezember 1958 in 
Kraft. 

Dieses Abkommen ist gesetzesändernd, da 
es die Besteu.erungsrechte des Bundes teil­
weise beschränkt, und bedarf daher für seine 
innerstaatliche Rechtswirksamkeit gemäß Arti­
kel 50 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929 der Genehmigung des Na­
tionalrates. 

Der Nationalrat hat in seiner letzten Sitzung 
9. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom diese Regierungsvorlage beschlossen. 
22. Juli 1959: Abkommen zwischen der Re-
publik Österreich und dem Königreich Schweden Der Finanzausschuß des Bundesrates hat die 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf Vorlage gestern beraten und mich ermächtigt, 
dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und im Hohen Hause den An t r a g  zu stellen, gegen 

vom Vermögen den Beschluß des Nationalrates k e i n e n  E in­
s p u c h  zu erheben. Vorsitzender : Wir gelangen nun zum 

9. Punkt der Tagesordnung : Abkommen 
zwischen der Republik Österreich und dem Vorsitzender : Zum Wort hat sich niemand 

Königreich Schweden zur Vermeidung der gemeldet. Wir kommen zur Abstimmung. 

Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Bei der A b sti mmung wird der Antrag des 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen. Berichterstatters angenommen. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Mar-
berger. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
referieren. 

Berichterstatter Marberger : Hoher Bundes­
rat I Durch den Abschluß eines österreichisch­
schwedischen Staatsvertrages zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung vom Einkommen und 
vom Vermögen von natürlichen und juristischen 
Personen ist an Stelle der vorläufigen Verein­
barung eine endgültige Regelung getreten. 
Dieses Abkommen ist am 14. Mai 1959 in 
Stockholm unterzeichnet worden. Mit diesem 

10. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
21. Juli 1959 : Achtes Berichtigungs- und 
Änderungsprotokoll zu den Zollzugeständnis­
listen des Allgemeinen Zoll- und Handels-

abkommens (GATT) 

Vorsitzender: Wir gelangen zum 10. Punkt 
der Tagesordnung : Achtes Berichtigungs- lmd 
Änderungsprotokoll zu den Zollzugeständnis­
listen des Allgemeinen Zoll- und Handels­
abkommens (GATT). 
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Berichterstatter ist Herr Bundesrat Römer. 
Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu referieren. 

Berichterstatter Römer : Hoher Bundesrat ! 
Meine Damen und Herren ! Das große Ziel 
aller Europäer muß es sein, kleinstaatliche 
Bedenken über Bord zu werfen und das große 
vereinte, aber auch geeinte Europa anzu­
streben. Als eine der Voraussetzungen hiefür 
ist auch eine Abstimmung auf wirtschaft­
lichem und hier im speziellen auf zollrecht­
lichem Gebiet anzustreben. 

Das vom Nationalrat verabschiedete Achte 
Berichtigungs- und Änderungsprotokoll zu 
den Zollzugeständnislisten des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens (GATT) ist ein 
weiterer Schritt auf diesem Weg. Dieses Proto­
koll wurde am 18 .  Februar 1959 in Genf zur 
Unterzeichnung aufgelegt und von Österreich 
unter Vorbehalt der Ratifikation unterzeichnet. 

Bei der Erstellung des neuen Zolltarifes 1958, 
der die Brüsseler Nomenklatur 1955 zur 
Grundlage hat, erwies es sich als notwendig, 
die österreichischen GATT-Vertragszollsätze, 
soweit sie nicht schon nach der Brüsseler 
Nomenklatur 1 955 vereinbart wurden, auf diese 
Nomenklatur zu transponieren. 

Es handelt sich hie bei vor allem um die 
im Jahre 1951 in Torquay von Österreich 
verschiedenen Mitgliedsstaaten des GATT ein­
geräumten Vertragszollsätze unter Berücksich­
tigung der Änderungen, die sich in den in den 
Jahren 1 955/56 und 1957/58 gemäß Artikel 
XXVIII des GATT geführten Kündigungs­
verhandlungen ergeben haben. Außerdem hat 
es sich als notwendig gezeigt, die im Jahre 
1953 in Innsbruck mit der Bundesrepublik 
Deutschland vereinbarten und im Zweiten 
Protokoll zusätzlicher Zugeständnisse zum 
GATT enthaltenen Konzessionen auf die neue 
Nomenklatur umzubauen. Es war darüber 
hinaus notwendig, verschiedene Konzessionen, 
die bei den späteren Zollsenkungsverhand­
lungen 1956 in Genf vereinbart wurden, nomen­
klaturmäßig zu berichtigen. 

Alle diese Konzessionen wurden hinsichtlich 
ihres materiellen Inhaltes bereits vom Na­
tionalrat und Bundesrat genehmigt. Aus­
genommen hievon blieb das Ergebnis der Kün­
digul1gsverhandlul1gel1 betreffend das Edelgas 
Argon. 

Da der Abschluß der Kündigungsverhand-
. lungen gemäß Artikel XXVIII des GATT, 
das Edelgas Argon betreffend, erst mit 30. Juni 
1958 erfolgen konnte, war es notwendig, die 
hiebei vereinbarten Zollkonzessiol1en durch 
Verordnung der Bundesregierung auf Grund 
des Bundesverfassungsgesetzes vom 8. Juli 
1953, BGBI. Nr. 101/1953, in Kraft zu setzen, 

um sie gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des 
neuen österreichischen Zolltarifes am 1 .  Sep­
tember 1958 anwenden zu können. 

Die in · der Verordnung BGBI. Nr. 153/1958 
angeführten Konzessionen sind auch im Achten 
Berichtigungs- und Änderungsprotokoll ent­
halten, welches in Hinkunft die innerstaatliche 
und völkerrechtliche Grundlage für deren An­
wendung sein wird. 

Dieses Protokoll dient zwar nur formalrecht­
lichen Zwecken, ist aber trotzdem notwendig, 
da die dem GATT-Abkommen angeschlossenen 
Konzessionslisten ein integrierender Bestand­
teil des Abkommens sind und jede auch nur 
formale Berichtigung aus völkerrechtlichen 
Gründen in Form einer Abkommensänderung 
erfolgen muß. Für die im Zuge der Kün­
digungsverhandlungen vereinbarten Zollkon­
zessionen für das Edelgas Argon war noch die 
Genehmigung des Nationalrates erforderlich. 

Dieses Protokoll enthält darüber hinaus auch 
verschiedene Berichtigungen von GATT-Kon­
zessionslisten anderer Staaten, die jedoch . für 
Österreich nicht von unmittelbarer Bedeutung 
sind. 

Der Finanzausschuß des Bundesrates hat 
sich in seiner gestrigen Sitzung mit dieser vom 
Nationalrat verabschiedeten Vorlage beschäftigt 
und mich ermächtigt, den Hohen Bundesrat 
zu ersuchen, gegen dieses vom Nationalrat 
verabschiedete Abkommenk e i ne n E i n s p r u c h  
z u  erheben. 

Vorsitzender : Zum Wort hat sich niemand 
gemeldet, wir kommen daher zur Abstimmung. 

Bei der A b8timmung. wird der Antrag des 
Berichter8tatter8 angenommen. 

11. Punkt : Beschluß des Nationalrates vom 
21. Juli 1959 : Deklaration über den provi­
sorischen Beitritt der Schweizerischen Eid­
genossenschaft zum Allgemeinen Zoll- und 

Handelsabkommen (GATT) 
Vorsitzender : Wir gelangen nunmehr zum 

1 1 .  Punkt der Tagesordnung : Deklaration 
über den provisorischen Beitritt der Schweize­
rischen Eidgenossenschaft zum Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommen (GATT). 

Berichterstatter ist ebenfalls Herr Bundes­
rat Römer. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
referieren. , 

Berichterstatter Römer : Meine Damen und 
Herren ! Es steht zur Debatte die Deklaration 
über den provisorischen Beitritt der Schweize­
rischr-n Eidgenossenschaft zum Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommen (GATT). 

Während der 1 1 .  GATT-Tagung, die im 
November 1956 in Genf abgehalten wurde, 
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hat die Schweiz ihre Absicht bekanntgegeben, 
dem GATT beizutreten. Die Schweiz ist 
nicht Mitglied des Internationalen Währungs­
fonds und ist außerdem nicht bereit, das im 
Artikel XV des GATT vorgesehene Spezial­
abkommen abzuschließen. Darüber hinaus 
wünscht die Schweiz verschiedene, ihre Land­
wirtschaft betreffende Fragen speziell geregelt. 
Es wurde daher nur ein provisorischer Beitritt 
der Schweiz zum GATT vereinbart und am 
22. November 1958 in Genf zur Unterzeichnung 
durch die Vertragsstaaten und die Schweiz 
aufgelegt. 

In dieser Deklaration erklären die Vertrags­
sti1aten und die Schweiz, daß sie in Hinkunft 
ihre Handelsbeziehungen den Bestimmungen 
des GATT unterwerfen wollen, als ob die 
Schweiz Vollmitglied dieses Abkommen .wäre. 
In den Absätzen 1 a und 1 b dieser Deklara­
tion behält sich jedoch die Schweiz ihre Freiheit 
hinsichtlich einer Mitgliedschaft beim Inter­
nationalen Währungsfonds beziehungsweise 
des Abschlusses eines Spezialabkommens und 
hinsichtlich ihrer Gesetzgebung betreffend das 
Alkohol- und Weizenmonopol vor. Sie ver­
pflichtet sich jedoch, auch in diesen Fragen 
die Bestimmungen des GATT soweit als möglich 
zu berücksichtigen und hinsichtlich der Aus­
wirkungen der von ihr getroffenen Maßnahmen 
mit den Vertragsstaaten Konsultationen auf­
zunehmen. 

Die vorliegende Deklaration wird zwischen 
der Schweiz und einer Vertragspartei am 
dreißigsten Tag nach dem Tag, an welchem 
sie durch Unterschrift oder in anderer Weise 
durch die Schweizerische Eidgenossenschaft 
und die betreffende Vertragspartei angenommen 
wurde, wirksam. 

Die ·Gültigkeitsdauer dieser Deklaration und 
somit auch des provisorischen Beitrittes der 
Schweiz ist vorläufig mit Ende Dezember 1961 
begrenzt oder mit dem Zeitpunkt des end­
gültigen Beitrittes der Schweiz zum GATT 
gemäß Artikel XXXIII, falls dieser bereits 
vor dem 31.  Dezember 1961 erfolgen sollte. 

Eine weitere Voraussetzung für den provi­
sorischen Beitritt der Schweiz waren Zoll­
verhandlungen zwischen der Schweiz und allen 
interessierten GATT-Staaten. Solche Ver­
handlungen wurden mit elf Staaten geführt, 
darunter auch mit Österreich. Die Schweiz hat 
die Gesamtheit der von ihr gewährten Zoll­
zugeständnisse in einer eigenen Konzessions­
liste zusammengefaßt. Alle diese Konzessionen 
sind dieser Deklaration in einem Anhang bei­
geschlossen. 

Die zwischen Österreich und der Schweiz 
vereinbarten . Zollzugeständnisse sind in den 
beiden angeschlossenen authentischen Konzes-

sionslisten für Österreich in englischer und für 
die Schweiz in französischer Sprache nieder­
gelegt. Sie sind beide von deutschen Über­
setzungen begleitet, die den Originallisten 
gegenüber nur insoferne erweitert wurden, als 
sie auch eine Rubrik der autonomen Zollsätze 
aufweisen. Aus dieser ist das Ausmaß der beider­
seits eingeräumten Zollzugeständnisse zu er­
sehen. 

Die sehr weit gehenden schweizerischen 
Forderungen besonders auf dem Textilsektor 
konnten abgewehrt werden. Das Verhandlungs­
ergebnis ist in Anbetracht des Entwurfes des 
neuen schweizerischen Zolltarifes als befriedi­
gend anzusehen. Der anscheinend größere 
Umfang der österreichischen Zugeständnisse 
ist nur rein formeller Natur, weil darin eine 
große Anzahl von Vertragszöllen aufscheinen, 
die bereits in früheren Verhandlungen gegen­
über HauptlieferIändern vereinbart wurden 
und somit den Charakter sogenannter Mit­
bindungen besitzen. Im übrigen bestand im 
Hinblick auf die Ungewißheit hinsichtlich der 
Entwicklung der europäischen Wirtschafts­
integration auf beiden Seiten nur eine be­
schränkte Bereitschaft zu größeren Zoll­
zugeständnissen. 

Die Bedeutung der mit der Schweiz geführten 
Verhandlungen lag vor allem darin, daß sie mit 
dem Ziel geführt wurden, die Schweiz in den 
Kreis der. GATT-Staaten aufzunehmen. Gerade 
daran hat aber Österreich nicht nur auf Grund 
seiner freundnachbarlichen Beziehungen zu die­
seni Lande, sondern auch auf Grund der weit­
gehenden Gleichheit der wirtschaftlichen Ver­
hältnisse ein besonderes Interesse. 

Der Nationalrat hat in seiner Sitzung 
vom 21 .  Juli diese Deklaration genehmigt, 
und der Finanzausschuß des Bundesrates hat 
sich in seiner gestrigen Tagung mit ihr befaßt 
und mich ermächtigt, dem Hohen Bundesrat 
vorzuschlagen, diesem Beschluß die verfas­
sungsmäßige Zustimmung nicht zu verwehren. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
gemeldet. Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A bstimmung beschließt der Bundes­
rat, gegen den Beschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. 

12. Punkt: Ausschußergänzungswahlen 

Vorsitzender : Wir kommen nunmehr zum 
letzten Punkt der Tagesordnung : Ausschuß­
ergänzungswahlen. 

Es ist notwendig geworden, Ergänzungs­
wahlen in einige Ausschüsse vorzunehmen. 

Es liegen· mir nun folgende Vorschläge vor, 
die ich den Schriftführer zu verlesen ersuche. 
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Schriftführer Gabriele : im Unvereinbarkeitsausschuß : 
Im Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten : 
als Mitglied an Stelle Brand 

Bundesrat Kratky 

als Mitglied an Stelle Ober 
Bundesrat Schwarzott 

als Ersatzmitglied an SteUe Etlinger 
Bundesrat Gutscher 

als Ersatzmitglied an Stelle Flöttl 
Bundesrat Appel 

als Ersatzmitglied an Stelle Hella Hanzlik 
Bundesrat Dr. Hortha Firnberg 

als Ersatzmitglied an Stelle Soronics 
Bundesrat Tschida ; 

im Finanzausschuß : 

als Mitglied an Stelle Eberhard 
Bundesrat Guttenbrunner 

als Mitglied an Stelle Dr. Prader 
Bundesrat Scheidl 

als Mitglied an Stelle Soronics 
Bundesrat Tschida 

als Ersatzmitglied an Stelle Flöttl 
Bundesrat Luptowits 

als Ersatzmitglied an Stelle Wallig 
Bundesrat Fachleutner 

als Ersatzmitglied an Stelle Kuchner 
Bundesrat Rainer 

als Ersatzmitglied an Stelle Brand 
Bundesrat W odica ; 

1m Geschäftsordnungsausschuß : 
als Mitglied an Stelle Dr. Broda 

Bundesrat Kratky 

als Mitglied an Stelle Flöttl 
Bundesrat Luptowits 

als Mitglied an Stelle Hella Hanzlik 
Bundesrat Hallinger 

als Mitglied an Stelle Soronics 
Bundesrat Dr. Weber 

als Ersatzmitglied an Stelle O�er 
Bundesrat Gutscher 

als Ersatzmitglied �n Stelle Eberhard 
Bundesrat Dr. h. c. Machold 

als Ersatzmitglied an Stelle Steinocher 
Bundesrat Rudolfine Muhr 

als Ersatzmitglied an Stelle Wallig 
Bundesrat Fachleutner ; 

als Mitglied an Stelle Etlinger 
Bundesrat Eckert 

als Mitglied an Stelle Ober 
Bundesrat Dr. Weber 

als Ersatzmitglied an Stelle Eberhard 
Bundesrat Guttenbrunner 

als Ersatzmitglied an Stelle Eckert 
Bundesrat Gutscher ; 

im Ausschuß für Verfassungs- und Rechts­
angelegenheiten : 

als Mitglied an Stelle Dr. Broda 
Bundesrat Graf 

als Mitglied an Stelle Etlinger 
Bundesrat Scheidl 

als Mitglied an Stelle Steinocher 
Bundesrat Hallinger 

als Ersatzmitglied an Stelle Soronics 
Bundesrat Hofmann-Wellenhof 

als Ersatzmitglied an Stelle Brand 
Bundesrat Wodica 

als Ersatzmitglied an Stelle Dr. Prader 
Bundesrat Fachleutner 

als Ersat.zmitglied an Stelle Ober 
Bundesrat Rainer 

als Ersatzmitglied an Stelle Regensburger 
Bundesrat Dr. "Weber ; 

im Ausschuß für wirtschaftliche Angelegen­
heiten : 

als Mitglied an Stelle Flöttl 
Bundesrat Handl 

als Mitglied an Stelle Kuchner 
Bundesrat Schwarzott 

als Mitglied an Stelle Regensburger 
Bundesrat Rainer 

als Ersatzmitglied an Stelle "'vVallig 
Bundesrat Scheidl 

als Ersatzmitglied an Stelle Brand 
Bundesrat Wodica 

als Ersatzmitglied an Stelle Eberhard 
Bundesrat Luptowits 

als Ersatzmitglied an Stelle Steinocher 
Bundesrat Hallinger 

als Ersatzmitglied an Stelle Hella Hanzlik 
Bundesrat Dr. Hertha Firnberg 

als Ersatzmitglied an Stelle Handl 
Bundesrat Graf; 
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im Ständigen gemeinsamen Ausschuß im Sinne 
des § 9 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 : 

als Mitglied an Stelle Dr. Broda 
Bundesrat SJrritek 

als Mitglied an Stelle Dr. Prader 
Bundesrat Scheidl 

als Ersatzmitglied an Stelle Steinocher 
Bundesrat Hallinger 

als Ersatzmitglied an . Stelle Ober 
Bundesrat Rainer 

als Ersatzmitglied an Stelle Eberhard 
Bundesrat Luptowits 

als Ersatzmitglied an Stelle Regensburger 
Bundesrat Gabriele 

als Ersatzmitglied an Stelle Brand 
Bundesrat Appel 

als Ersatzmitglied an Stelle Skritek 
Bundesrat Guttenbrunller. 

Vorsitzender : Falls kein Widerspruch er­
hoben wird, nehme ich von einer Wahl mittels 
Stimmzettel Abstand und lasse über alle 
diese Vorschläge unter einem durch Erheben 
von den Sitzen abstimmen. Wird ei� Ein­
wand erhobe:q � - Dies ist nicht der Fall. 

Ich bitte daher alle Mitglieder des Bundes­
rates, die den soeben bekanntgegebenen Wahl­
vorschlägen ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Ich stelle den ein­
stimmigen Beschluß fest. Die \Vahlvorschläge 
sind somit a n g e n o m m e n. 

Die Tagesordnung ist ersch öpft. 
Die n ä chste  Sitzung des Bundesrates wird 

auf schriftlichem Wege einberufen werden. 
Zum Schluß der Sitzung möchte ich noch 

allen Mitgliedern des Bundesrates eine recht 
gute Erholung wünschen und der Hoffnung 
Ausdruck geben, daß �r uns im Herbst 
gestärkt zu gemeinsamer erfolgreicher Arbeit 
wieder zusammenfinden. (Allgemeiner Beifall.) 

Die Sitzung ist gesch losse n. 

SchlUß der Sitzung : 12 U"nr 5 Minuten 

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei. 10 447 59 
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